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FÖRDERUNG  

 

Das Klimaschutzkonzept für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin wurde durch das Bundesministerium für 

Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) unter dem Projekttitel „Klimaschutzkonzepte und Klimaschutzmanagement – Erst-

vorhaben“ durch die Nationale Klimaschutzinitiative gefördert (Förderkennzeichen: 67K19407). 

Mit der Nationalen Klimaschutzinitiative initiiert und fördert die Bundesregierung seit 2008 zahlreiche Projekte, die 

einen Beitrag zur Senkung der Treibhausgasemissionen leisten. Ihre Programme und Projekte decken ein breites Spekt-

rum an Klimaschutzaktivitäten ab: Von der Entwicklung langfristiger Strategien bis hin zu konkreten Hilfestellungen und 

investiven Fördermaßnahmen. Diese Vielfalt ist Garant für gute Ideen. Die Nationale Klimaschutzinitiative trägt zu einer 

Verankerung des Klimaschutzes vor Ort bei. Von ihr profitieren Verbraucherinnen und Verbraucher ebenso wie Unter-

nehmen, Kommunen oder Bildungseinrichtungen. 
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ZUKUNFT IST JETZT 
Stellen Sie sich Friedrichshain-Kreuzberg in 2045 vor: Wir 

leben in einem grünen Bezirk mit vielen grünen Oasen statt 

grauer Betonwüste und sicheren Fahrradstraßen statt Au-

tobahnen. Der öffentliche Raum gehört den Menschen in 

den Kiezen und ist ein Ort der Begegnungen und des Ver-

weilens. Die Dächer, Fassaden und Schulhöfe sind be-

grünt, Bäume und Miniparks, eine grüne Fuß- und Radpro-

menaden entlang des Landwehrkanals prägen unseren 

Bezirk: frische Luft, wo heute noch Smog und Autolärm vor-

herrschen. PV-Anlagen auf den Dächern versorgen die 

Kieze mit grünen Strom. Wir leben in sanierten, energieef-

fizienten und bezahlbaren Wohnungen. So soll das Fried-

richshain-Kreuzberg der Zukunft aussehen, dass die Gren-

zen des CO2-Budgets und die Ziele des Pariser Klimaab-

kommens einhält. 

Friedrichshain-Kreuzberg mit seiner einzigartigen und prä-

genden Geschichte als ehemaliger Ost- und West-Bezirk 

hat immer wieder bewiesen, dass Wandel möglich ist. Hier 

leben Menschen, die sich in der Nachbarschaft organisie-

ren und Veränderungen direkt vor der eigenen Haustür 

mitgestalten. Es sind die vielen zivilgesellschaftlichen 

Gruppen, die Nachbarschaftsinitiativen, die Unternehmen, 

die Mitarbeitenden der Verwaltung und die lokale Politik, 

die bereits aktiv Klimaschutz voranbringen und einen posi-

tiven Beitrag leisten. Deshalb ist für mich als Bezirksbür-

germeisterin von Friedrichshain-Kreuzberg klar: Wo, wenn 

nicht hier? Wer, wenn nicht wir?  

Dieses Klimaschutzkonzept ist ein zentraler Baustein unse-

rer Strategie, um die bezirklichen Treibhausgasemissionen 

drastisch zu senken. Als pulsierendes Herz der internatio-

nalen Metropole Berlin können wir mit unseren Taten viel 

bewegen, auch über die Bezirksgrenzen hinaus. Dabei 

geht es nicht nur darum, CO2 zu reduzieren, sondern auch 

darum, unsere Stadt und diese Welt als lebenswerte 

Räume zu erhalten und dabei die Lebensqualität sowie die 

Gesundheit der Menschen zu verbessern. Neben Maßnah-

men zur Klimaanpassung, die sich mit bereits spürbaren 

Folgen des Klimawandels befassen, liegt der Fokus dieses 

Konzepts auf der Reduktion der Emissionen – eine notwen-

dige Doppelstrategie. 

                                                           

1 Xhain ist eine Abkürzung für Friedrichshain-Kreuzberg. 

Als Vorreiterbezirk in Berlin haben wir bereits wichtige Fort-

schritte erzielt, etwa bei der Effizienzsteigerung von Hei-

zungen oder beim Energieeinsparen. Zusätzliche Investiti-

onen in energetische Sanierungen, klimaneutrale Energie-

erzeugung und die Mobilitätswende sind unabdingbar – 

Bund und Land müssen den rechtlichen und finanziellen 

Rahmen schaffen, um diese Herausforderungen anzuge-

hen und die Wirtschaft in die Pflicht zu nehmen. Ein ver-

schleppter Wandel und Verzögerungen in der Umsetzung 

erhöhen die langfristigen Kosten und vertiefen soziale Un-

gerechtigkeiten. Klimaschutz und soziale Gerechtigkeit 

gehen nur Hand in Hand, z.B. durch bezahlbare Mobilität 

und eine soziale gerechte Wärmewende. 

Wir haben gemeinsam mit den Fachämtern, beauftragten 

Fachbüros und der engagierten Zivilgesellschaft das vor-

liegende Klimaschutzkonzept erarbeitet und mit der paral-

lelen Erstellung des Klimaanpassungskonzeptes verknüpft. 

Auf der Grundlage umfassender Analysen wurden Maß-

nahmen erarbeitet, die wir im Laufe der nächsten Jahre 

umsetzen wollen. Dabei wagen wir einen Spagat zwischen 

den begrenzten Ressourcen und Zuständigkeiten des Be-

zirks und dem uns Xhainer*innen1 eigenen Gestaltungswil-

len zur Umsetzung von visionären Veränderungen. Dieses 

Konzept liefert das Fundament für ein klimafittes Xhain – 

für unseren Bezirk, unsere Stadt und die kommenden Ge-

nerationen. Friedrichshain-Kreuzberg kann klimaneutral, 

gerechter und noch lebenswerter sein. 

Ihre Clara Herrmann
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1. EINLEITUNG 

Wohin es gehen soll – Friedrichshain-Kreuzberg 

im Jahr 2045  

Im Jahr 2045 ist Friedrichshain-Kreuzberg ein 

Paradebeispiel für einen klimafitten und lebenswerten 

Bezirk. Mitten im Herzen Berlins, das inzwischen 

international als Vorbild für nachhaltige Stadtentwicklung 

gilt, zeigt der Bezirk, wie eine urbane Umgebung 

konsequent emissionsarm gestaltet werden kann, ohne 

dass dies die Lebensqualität der Bewohner*innen 

beeinträchtigt. Gebäude und Plätze sind energieeffizient 

und weitgehend mit Solaranlagen auf Dächern, Balkonen 

und Fassaden ausgestattet. Die Nutzung erneuerbarer 

Energien spielt eine zentrale Rolle und der Bezirk wird 

weitestgehend autark mit grünem Strom versorgt. Grüne 

und artenreiche Oasen, darunter produktive Grünflächen 

und Gemeinschaftsgärten, schaffen Erholungsräume 

inmitten der lebendigen Metropole. Sie prägen den für 

Subkultur und Kreativität bekannten Bezirk und bieten 

Raum für Nachbarschaft, Austausch und die kreative 

Szene. Öffentliche Grün- und Erholungsflächen, auf denen 

die Bewohner*innen auch ihr eigenes Obst und Gemüse 

anbauen können, tragen zur lokalen Versorgung und zur 

Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks bei. 

Die Spree ist ein beliebter Ort zum Baden – sauber und 

einladend - und ist von Alt-Stralau bis zur Michaelbrücke 

über zahlreiche barrierefreie Zugänge erreichbar. Trotz 

der Herausforderungen durch den Kohleausstieg ist es 

gelungen, durch Wassermanagementkonzepte und 

nachhaltige Landnutzungspraktiken, den Wasserhaushalt 

der Region zu stabilisieren und den Wasserpegel der 

Spree auf einem gesunden Niveau zu halten. Saubere Luft 

und Orte der Ruhe schaffen ein gesundes Umfeld, um dem 

Alltag zu entfliehen, während Dachgärten und begrünte In-

nenhöfe das direkte Umfeld verschönern und in den mitt-

lerweile sehr heißen Sommertagen für Abkühlung sorgen. 

Viele Straßen haben sich in Begegnungsorte für alle 

verwandelt. Breite und durchgängige Radwege 

ermöglichen den Bewohner*innen schnell und sicher von A 

nach B zu kommen. Zahlreiche Sitzgelegenheiten laden 

                                                           

2 Diese wurden im Rahmen von zwei Visionsworkshops erfasst 

(siehe auch Kapitel 5). 

zum Verweilen ein und selbst in den Berliner Wintermona-

ten kommen hier Menschen zusammen. Auch das Zufuß-

gehen hat an Attraktivität gewonnen – breite Gehwege und 

schattige Bäume schaffen eine angenehme Umgebung 

zum Flanieren. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind ein 

zentrales Verkehrsmittel, sicher und komfortabel, und er-

gänzen die klimafreundlichen Mobilitätsoptionen des Be-

zirks. Die Vision Zero ist Realität geworden, es gibt 

mittlerweile keine Schwerverletzten und Todesfälle mehr 

im Straßenverkehr. 

Das soziale Miteinander ist in den Jahren noch stärker 

gewachsen. Initiativen fördern den Austausch zwischen 

Kulturen und Generationen, und Vielfalt wird aktiv gelebt. 

Die Bürger*innen sind Teil des Geschehens und bringen 

ihre Ideen und Erfahrungen ein, was zu einem gerechten 

und inklusiven Stadtleben führt. Die Kieze sind lebendig 

und bunt.  

In den Bereich des Konsums hat sich ein starkes 

nachhaltiges Bewusstsein etabliert. Die Menschen handeln 

aktiv, um die Auswirkungen ihres Lebensstils und 

Konsumverhaltens auf die Umwelt immer weiter zu 

verringern. Lokale Produkte sind gefragt und die Wirtschaft 

blüht durch innovative und regenerative Ansätze. Durch 

die unmittelbare Nähe und gute Erreichbarkeit der 

Geschäfte und Einrichtungen wird nicht nur die lokale 

Wirtschaft, sondern auch das soziale Miteinander gestärkt. 

Kreative Menschen aus der ganzen Welt finden hier Platz 

für ihre Ideen.  

Leben und Arbeiten in Friedrichshain-Kreuzberg bedeutet, 

Teil einer vielfältigen, lebenswerten und 

zukunftsorientierten Gemeinschaft zu sein. Die 

Bewohner*innen, Eigentümer*innen, Verwaltung und 

Gewerbetreibenden sind stolz auf ihren Bezirk und 

engagieren sich für eine verantwortungsvolle 

Nachbarschaft.  

Diese Vision spiegelt die vielen Assoziationen, Gedanken 

und Ideen von Bürger*innen und Expert*innen aus den 

unterschiedlichsten Bereichen der Verwaltung im Bezirk 

wider2. 



 

 

 

Von der Vision ins Handeln kommen – warum ein 

Klimaschutzkonzept? 

Wir stehen an einem entscheidenden Wendepunkt: Der 

Klimawandel zählt zu den größten Herausforderungen 

unserer Zeit und erfordert Handeln, das entschlossen ist 

und sich über alle Ebenen der Gesellschaft erstreckt. Berlin 

hat sich bereits zum Klimaschutz verpflichtet und diese Zu-

sage im Berliner Klimaschutz- und Energiewendegesetz 

(EWG Bln) verankert. Die Umsetzung der gesetzlichen Ver-

pflichtungen auf lokaler Ebene, die zügige Reduktion der 

Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) sowie die Ver-

wirklichung der Vision eines lebendigen, grünen und resili-

enten Bezirks stellen zentrale Ziele des Klimaschutzkon-

zeptes für Friedrichshain-Kreuzberg dar. 

 

 

 

Das übergeordnete Ziel des Klimaschutzkonzeptes 

orientiert sich am EWG Bln und sieht vor, die THG-

Emissionen systematisch zu reduzieren. Hierfür werden im 

Rahmen des Konzepts konkrete Maßnahmen erarbeitet, 

die die Bedingungen und Besonderheiten des Bezirks 

sowie wissenschaftliche Erkenntnisse berücksichtigen. 

Neben der Verringerung von Emissionen in den Bereichen 

Energie, Mobilität und Konsum sollen Klimaschutzaspekte 

langfristig als Querschnittsaufgabe in allen 

Verwaltungsbereichen verankert werden. Durch weitere 

Maßnahmen in der Bildungsarbeit und Zusammenarbeit 

mit lokalen Akteuren wird außerdem angestrebt, das 

Bewusstsein für klimafreundliches Verhalten in der 

Bevölkerung zu fördern.  

Mit dem Konzept leistet die Bezirksverwaltung gleicher-

maßen einen Beitrag zur Erreichung der Ziele des Pariser 

Klimaschutzabkommens und übernimmt Verantwortung in 

Hinblick auf die globale Klimagerechtigkeit. Letztlich wird 

angestrebt, die natürlichen Lebensgrundlagen der 

Menschheit nicht nur für die heutige, sondern auch für 

zukünftige Generationen zu erhalten. Insgesamt verfolgt 

das Konzept das Ziel, Friedrichshain-Kreuzberg als Vorbild 

im Klimaschutz zu positionieren und die Lebensqualität im 

Bezirk langfristig zu sichern.  

Besonderheiten von Friedrichshain-Kreuzberg 

Friedrichshain-Kreuzberg ist ein lebendiger, dicht 

besiedelter Innenstadtbezirk. Seine Einzigartigkeit 

resultiert aus der Zusammenlegung der ehemaligen Be-

zirke Friedrichshain (ehemaliger Ostteil) und Kreuzberg 

(ehemaliger Westteil) im Jahr 2001, die an den Ufern der 

Spree aufeinandertreffen.  

Die historische Entwicklung Berlins und die Ost-West-

Verbindung des Bezirks spiegeln sich bis heute in einzelnen 

Aspekten wider, beispielsweise in der Energieinfrastruktur. 

In Kreuzberg wurde seit den 1970er-Jahren einerseits zu-

nehmend auf leitungsgebundene Energien wie die Fern-

wärme und Erdgas aber auch auf dezentrale Energiever-

sorgung mit Heizöl umgestellt. In Friedrichshain gab es da-

hingegen keine heizölbasierte Versorgung, hier über-

wiegte die zentrale Versorgung mit Fernwärme oder Erd-

gas (SenStadt, 2023). Dementsprechend zeigt sich auch 

heute noch, dass in Friedrichshain bereits überwiegend 

Fernwärmenetze vorhanden sind, wohingegen es in Kreuz-

berg auch größere Gebiete gibt, in denen keine Fernwär-

meversorgung erfolgt.  

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewende-

gesetz (EWG Bln) bildet den gesetzlichen Rah-

men für die Klimaschutzziele des Landes Berlin, 

bis spätestens 2045 klimaneutral zu werden. 

Dazu sieht es eine stufenweise Reduktion der 

CO₂-Emissionen vor. Das EWG Bln wird vom 

Berliner Klimaschutzprogramm (BEK 2030) be-

gleitet, welches Strategien und Maßnahmen zur 

Zielerreichung umfasst. Dabei verankert das 

EWG Bln die Vorbildfunktion der öffentlichen 

Hand und stellt spezifische Anforderungen an 

die Landesverwaltung, wie zum Beispiel die 

CO2- freie Fernwärmeversorgung, und an die 

Berliner Bezirke, wie zum Beispiel die CO2-neut-

rale Verwaltung bis 2030. Die gemäß § 3 EWG 

Bln auf der Landesebene definierten Ziele zur 

Erreichung der Klimaneutralität bis spätestens 

2045 sind wie folgt, bezogen auf das Ver-

gleichsjahr 1990:  

 Reduzierung der CO2-Emissionen bis 

2030 um 70 %  

 Reduzierung der CO2-Emissionen bis 

2040 um 90 % 

 Spätestens bis zum Jahr 2045 Reduktion 

um mindestens 95 % 
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Mit rund 293.500 Einwohner*innen bei einer Fläche von 

20,34 km² ist Friedrichshain-Kreuzberg der am dichtesten 

bevölkerte Bezirk Berlins (BAFK, 2024), wobei die 

Einwohner*innendichte und damit einhergehend auch der 

Flächennutzungsdruck kontinuierlich steigt. Seine zentrale 

Lage und Vielfalt ziehen nicht nur Anwohner*innen, 

sondern auch zahlreiche Tourist*innen an, die das 

facettenreiche kulturelle und kulinarische Angebot 

genießen. Der Bezirk zeichnet sich durch seine Kreativität 

und Lebendigkeit aus. Ein charakteristisches Merkmal ist 

die Berliner Mischung – eine enge Verzahnung von 

Wohnen, kleinen Gewerbebetrieben und kulturellen 

Einrichtungen (BAFK, 2022).  

Diese Struktur verleiht dem Bezirk seinen einzigartigen 

Charakter und bringt zugleich spezifische 

Herausforderungen und Potenziale im Kontext des 

Klimaschutzes mit sich.  

Zu den Herausforderungen zählen insbesondere eine hohe 

Verkehrsbelastung, die durch die Lage als 

Innenstadtbezirk verstärkt wird. Die damit einhergehende 

Lärm- und Luftverschmutzung verringern die 

Lebensqualität der Bewohner*innen - der Umweltgerech-

tigkeitsatlas3 zeigt, dass bestimmte Gebiete im Bezirk von 

Mehrfachbelastungen (Luft-, Lärmbelastung, 

Grünversorgung, thermische Belastung und soziale 

Benachteiligung) betroffen sind. Die ausgeprägte 

Versiegelung, die mit der dichten Bebauung einhergeht, 

sowie die ausgedehnte Verkehrsinfrastruktur erfordern 

besondere Anstrengungen im Bereich der 

Klimaanpassung. Hierbei sind insbesondere die 

Minderung von Hitzeinseln und die Verbesserung der 

Regenwasserretention von zentraler Bedeutung (siehe 

Klimaanpassungskonzept 4 ). Gleichzeitig hemmen die 

hohe Baudichte und der starke Flächennutzungsdruck 

tendenziell die Nutzung erneuerbarer Energiepotenziale, 

da diese einen gewissen Platzbedarf erfordern. Der Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg birgt mit seiner Struktur aber 

auch spezifische Potenziale für den Klimaschutz. So ist die 

Umsetzung des Leitbildes der Stadt der kurzen Wege 

durch die hohe Baudichte in Kombination mit einer 

dezentralen Versorgungsstruktur leichter zu realisieren. 

                                                           

3  Der Umweltgerechtigkeitsatlas Berlin ist ein digitales Instru-

ment, das die Verteilung von Umweltressourcen und -belastun-

gen in der Stadt visualisiert. Er zeigt, wie verschiedene gesell-

schaftliche Gruppen, insbesondere sozial benachteiligte, von 

Umweltproblemen betroffen sind. Der Atlas basiert auf umfas-

senden Datenanalysen zu Themen wie Luftqualität, Lärmbelas-

Darüber hinaus ergeben sich Vorteile in Bezug auf die 

Wärmeflächendichte, was die Effizienz von Wärmenetzen 

begünstigt. Besonders positiv ist, dass die sehr engagierte 

Zivilgesellschaft sowie die Politik und Verwaltung im 

Bezirk bestrebt sind, den Herausforderungen zu begegnen 

sowie die vorhandenen Potenziale auszuschöpfen.  

Hier setzt das Klimaschutzkonzept an, indem es eine 

wichtige analytische, strategische und handlungs-

orientierte Grundlage schafft. Berlin hat mit dem EWG Bln 

und mit dem BEK 2030 auf Landesebene wichtige 

Grundlagen geschaffen, um das Ziel der Klimaneutralität 

für die Hauptstadt zu erreichen. Diese sind jedoch nicht auf 

die gebietsspezifischen Voraussetzungen und 

Handlungsspielräume des kleinsten und hoch versiegelten 

Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg zugeschnitten. Die oben 

genannten Herausforderungen unterstreichen die 

Notwendigkeit eines umfassenden und 

maßgeschneiderten Klimaschutzkonzepts. Dieses Konzept 

soll dazu dienen, die bestehenden Potenziale optimal 

auszuschöpfen und gleichzeitig die Lebensqualität im 

Bezirk zu verbessern.  

Folglich gilt es, auf den bestehenden Grundlagen 

aufzubauen und sie für den Bezirk zu konkretisieren. In den 

letzten Jahren wurden im Bezirk bereits zahlreiche 

Maßnahmen entwickelt und umgesetzt, die einen Beitrag 

zur Klimaschutz leisten. Allerdings fehlt es an einer 

gesamtstrategischen Ausrichtung mit einer umfassenden, 

zielgerichteten Integration der Bemühungen in alle Hand-

lungsfelder und Fachbereiche. 

Gleichzeitig besteht ein Spannungsverhältnis zwischen 

visionären Zielen und umsetzbaren Konzepten, wobei der 

fortschreitende Klimawandel den Handlungsdruck stetig 

erhöht. Um erfolgreich zu handeln, ist es entscheidend, 

auch die spezifischen Voraussetzungen im Bezirk zu 

berücksichtigen. Dazu gehören die räumlichen und 

baulichen Gegebenheiten sowie soziale Faktoren und die 

vorhandenen Kompetenzen und Ressourcen der 

Verwaltung. 

tung, Grünflächen und Zugang zu gesundheitsfördernden Res-

sourcen. Ziel ist es, Ungleichheiten im Umweltbereich sichtbar zu 

machen. 
4 Parallel zum Klimaschutzkonzept wurde ein bezirkliches Klima-

anpassungskonzept für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg er-

arbeitet. 

https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/nachhaltigkeit/umweltgerechtigkeit/
https://www.berlin.de/sen/uvk/umwelt/nachhaltigkeit/umweltgerechtigkeit/
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Das Klimaschutzkonzept für Friedrichshain-Kreuzberg 

wagt diesen Spagat, indem es Handlungsschwerpunkte 

festsetzt und Handlungsmöglichkeiten aufzeigt, die im 

Rahmen des bezirklichen Handlungsspielraums 

umsetzbar sind und bestehende Rahmenbedingungen be-

rücksichtigen. So können Potenziale genutzt und 

gleichzeitig die bestehenden Hürden klar benannt und 

adressiert werden. Nur durch eine solche integrative 

Herangehensweise kann eine nachhaltige Strategie für 

Klimaschutz im Bezirk entwickelt werden. 

2. AUFBAU UND GLIEDERUNG DES KONZEPTS  
Das Klimaschutzkonzept für Friedrichshain-Kreuzberg be-

steht aus dem Hauptdokument Klimaschutzkonzept und 

vier thematischen Teilkonzepten (TK), die die zentralen 

Handlungsfelder des Bezirks abdecken.5 Das Klimaschutz-

konzept liefert den Rahmen für die thematischen Teilkon-

zepte. Die folgende Übersicht gibt eine detaillierte Anlei-

tung zum Aufbau des Klimaschutzkonzepts und seiner Teil-

konzepte. 

Folgend wird zunächst die Gliederung des Klimaschutz-

konzeptes und darauf aufbauend die Struktur der Teilkon-

zepte erläutert. 

Gliederung des Klimaschutzkonzeptes 

In Kapitel 3 wird die übergreifende Gesamtstrategie zur 

Erreichung der Klimaschutzziele und die sich daraus ablei-

tende Strategie der Konzeptentwicklung dargelegt. 

Kapitel 4 beschreibt den generellen Handlungsspielraum 

des Bezirks, der die Rahmenbedingungen der bezirklichen 

Handlungsmöglichkeiten skizziert. 

Kapitel 5 legt dar, wie das Klimaschutzkonzept in enger 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Akteuren erarbeitet 

wurde. Die breite Beteiligung der Akteure ermöglichte, 

dass die Ziele und Maßnahmen in den Planungs- und Ent-

scheidungsprozessen nachhaltig verankert und von den 

politischen Gremien, den beteiligten Fachämtern und der 

Öffentlichkeit gemeinsam getragen werden. 

Kapitel 6 und 7 beschreiben die methodischen Grundla-

gen und Ergebnisse der Energie- und Treibhausgasbilan-

zierung (THG-Bilanzierung), die Entwicklung und Analyse 

verschiedener Szenarien sowie die in den einzelnen Teil-

konzepten erfolgten Potenzialanalysen. 

Um die langfristige Erreichung der Klimaneutralität zu be-

gleiten, sind Strategien zur Verstetigung, Controlling und 

                                                           

5 Zusätzlich gibt es eine Kurzversion, die die wichtigsten Inhalte 

sowohl aus dem Hauptdokument als auch aus den Teilkonzepten 

beinhaltet und online verfügbar ist. 

Kommunikation erforderlich. Im Rahmen der Umsetzungs-

planung des Konzepts erfolgt daher in Kapitel 8 die Be-

schreibung der Verstetigungsstrategie, welche darlegt 

wie Klimaschutz langfristig als Querschnitt- und Gemein-

schaftsaufgabe fest verankert werden kann. Darauffol-

gend wird das Controlling-Konzepts zur kontinuierlichen 

Überwachung und Anpassung der Klimaschutzmaßnah-

men dargelegt (Kapitel 9). Das Kommunikationskonzept 

in Kapitel 10 beschreibt, welche Schritte verfolgt werden, 

um die Klimaschutzziele und -maßnahmen an die Öffent-

lichkeit und relevante Stakeholder zu vermitteln. 

Das Klimaschutzkonzept schließt mit einem Ausblick auf 

zukünftige Entwicklungen und Perspektiven im Bereich des 

bezirklichen Klimaschutzes. 

Gliederung der Teilkonzepte 

Die vier Teilkonzepte (Energie und Gebäude, Bezirk als 

Vorbild, Mobilität sowie Konsum und Gesellschaft) bauen 

auf dem Hauptdokument auf, konzentrieren sich jeweils auf 

ein Handlungsfeld, und spiegeln damit die identifizierten 

thematischen Schwerpunkte des Klimaschutzkonzeptes wi-

der.  

Die Teilkonzepte folgen einem einheitlichen Aufbau: 

Zunächst wird in der Einleitung das Handlungsfeld be-

schrieben und darauf aufbauend im Rahmen der Aus-

gangslage (Kapitel 1) die handlungsfeldspezifischen Ana-

lyseergebnisse der THG-Bilanz sowie für das Handlungs-

feld relevante lokale Charakteristika aufgeführt.  

Anschließend werden in Kapitel 2 die spezifischen Hand-

lungsspielräume der Bezirksverwaltung, deren Wahrneh-

mung die Grundlage für ein umsetzungsorientiertes Kon-

zept bildet, detailliert dargestellt. Die sich daraus erge-
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benden strukturellen Hemmnisse, die das Klimaschutz-

handeln der Bezirksverwaltung einschränken, werden in 

Kapitel 3 aufgeführt.  

In Kapitel 4 werden konkrete THG-Reduktionsziele für das 

Handlungsfeld definiert. Kapitel 5 beschreibt zunächst die 

im Bezirk vorhandenen Potenziale zur Emissionsminderung 

(bzw. zur Erreichung der definierten Ziele). Da wichtige Po-

tenziale auch außerhalb des bezirklichen Handlungsspiel-

raums liegen bzw. die Realisierung von anderen Akteuren 

abhängig ist, wird anschließend der Bedarf an die Lan-

desebene und weitere Akteure formuliert.  

Es folgt die Darstellung der Wege zur Zielerreichung (Ka-

pitel 6), welche sich aus dem strategischen Vorgehen und 

den Maßnahmen zusammensetzen. Es werden sowohl be-

stehende Maßnahmen, welche den Ausgangspunkt für das 

weitere Klimaschutzhandeln bilden, sowie die im Rahmen 

des Klimaschutzkonzeptes priorisierten Schlüsselmaß-

nahmen, in Form von entwickelten Maßnahmensteckbrie-

fen dargelegt. Diese Schlüsselmaßnahmen sollen zusam-

men mit den relevanten Akteuren in den kommenden Jah-

ren umgesetzt werden. Nicht-priorisierte Maßnahmen wer-

den im Ideenspeicher (Kapitel 6.3) vorgestellt und können 

als Ausgangspunkt für zukünftig zu entwickelnde Maßnah-

men im Rahmen des Controlling dienen

3. GESAMTSTRATEGIE
Das Klimaschutzkonzept für Friedrichshain-Kreuzberg ver-

folgt eine umfassende, ganzheitliche und umsetzungsori-

entierte Strategie, die zunächst kurz- bis mittelfristig rea-

lisierbare Maßnahmen zur Reduktion von CO₂-Emissionen 

in den Fokus stellt (siehe Abbildung 1). Es berücksichtigt 

die besonderen lokalen Gegebenheiten des Bezirks und 

adressiert die spezifischen Herausforderungen vor Ort. 

Grundlage der Strategie ist das Prinzip der Aktivitätsver-

lagerung, das darauf abzielt, kohlenstoffintensive Aktivitä-

ten schrittweise durch klimafreundliche Alternativen zu er-

setzen, ohne die Lebensqualität oder die Bedürfnisse der 

Bevölkerung zu beeinträchtigen. Es gilt, die bezirklichen 

CO2-Emissionen weitestgehend zu reduzieren und so den 

Klimawandel und die damit einhergehenden negativen 

Auswirkungen zu verlangsamen und langfristig einzudäm-

men. Diese Transformation erfolgt durch gezielte Verän-

derungen in den Bereichen Gebäudebestand, Energiever-

sorgung, Mobilitätsinfrastruktur, Wirtschaft, Konsummus-

tern und in den Verwaltungsprozessen des Bezirks. Dabei 

sind die Strategien der Effizienz, der Konsistenz und der 

Suffizienz zu verfolgen. 

Für den bezirklichen Klimaschutz wird eine Umgestaltung 

angestrebt, die soweit möglich an Grundursachen ansetzt 

und systemisch ausgerichtet ist, um Friedrichshain-Kreuz-

berg strukturell auf eine klimaneutrale Zukunft vorzuberei-

ten.  

                                                           

6 Jeweils gegenüber dem Vergleichsjahr 1990. 

 

Hierzu werden sowohl bestehende Projekte und Aktivitäten 

fortgeführt als auch unter Klimagesichtspunkten neu be-

wertet und nachgeschärft. Dafür ist ein Maßnahmenkata-

log entwickelt worden, der stetig weiter angepasst und er-

gänzt werden soll und muss.  

Die im EWG Bln verankerten Reduktionsziele bilden hier-

bei den Maßstab der Strategie: 70 % CO2-Reduktion bis 

2030, 90 % bis 20406 und Klimaneutralität bis 2045.  

Die Effizienzstrategie strebt an, die Nutzung von 

Ressourcen und Energie so zu gestalten, dass 

der Verbrauch bei gleichbleibendem Output re-

duziert wird. Der Schwerpunkt der Konsistenz 

liegt auf qualitativen Veränderungen. Ziel sind 

umweltfreundliche Produktionsprozesse und 

Materialien, die sich in natürliche Kreisläufe in-

tegrieren lassen und keine schädlichen Emissio-

nen oder Abfälle verursachen. Mit der Suffizienz 

wird angestrebt den Ressourcenverbrauch 

durch veränderte Verhaltensweisen und be-

wusste Konsumreduktion zu senken. 
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Die Maßnahmen orientieren sich an diesen Zielen und le-

gen den Fokus auf die Bereiche, in denen der Bezirk di-

rekte Steuerungsmöglichkeiten oder zumindest relevan-

ten Handlungsspielraum besitzt und in denen kurz- und 

mittelfristig signifikante Emissionsreduktionen erzielt wer-

den können. Neben kurzfristig wirksamen Maßnahmen 

werden auch strategische Maßnahmen angestoßen, die 

als notwendig identifiziert worden sind, um strukturelle Hin-

dernisse zu adressieren und künftig weitere Klimaschutz-

maßnahmen umsetzen zu können. 

                                                           

7 Geschlechtergerechtigkeit ist ein zentraler Aspekt nachhaltiger 

Entwicklung und wird zukünftig bei den Klimaschutzmaßnahmen 

des Bezirks systematisch berücksichtigt. Der Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg nimmt derzeit an einem Gender Mainstreaming 

Projekt teil, um geschlechtsspezifische Perspektiven und Bedürf-

nisse stärker in die Planung und Umsetzung aller Klimaschutz-

Neben den quantitativen CO2-Reduktionszielen werden 

weitere qualitative Ziele verfolgt. Das langfristige Streben 

nach sozialer Gerechtigkeit, aber auch nach Partizipa-

tion, Geschlechtergerechtigkeit7 und Transparenz, bildet 

die Grundlage des Handelns und stellt sicher, dass Klima-

schutz sowohl ökologisch, als auch sozial verträglich um-

gesetzt wird. Diese qualitativen Ziele spiegeln sich in den 

entwickelten Maßnahmensteckbriefen wider.  

Die Erreichung der Klimaschutzziele kann nur in enger Zu-

sammenarbeit mit allen relevanten Akteuren, sowohl intern 

als auch extern, gelingen. Dementsprechend strebt das 

Klimaschutzkonzept sowohl eine verstärkte verwaltungsin-

terne Zusammenarbeit als auch die Sensibilisierung und 

Einbindung der Zivilgesellschaft (siehe Kapitel 5) an. 

Wenngleich viele Akteure im Rahmen der Konzepterstel-

lung bereits eingebunden wurden, gilt es im Rahmen der 

Maßnahmenumsetzung und Verstetigung weitere Akteure 

als Kooperationspartner zu gewinnen und einzubinden. 

Insgesamt verfolgt das Klimaschutzkonzept einen ganz-

heitlichen Ansatz und integriert dementsprechend Sekto-

ren, die in der BISKO-Bilanz (Bilanzierungs-Systematik 

Kommunal, siehe Kapitel 6.1) nicht in Gänze berücksichtigt 

sind. Gemäß des BISKO-Standards erfolgt zunächst eine 

Fokussierung auf die Betrachtung der THG-Emissionen, 

welche in direktem Zusammenhang mit Aktivitäten und 

Energieverbräuchen innerhalb der Bezirksgrenzen stehen. 

Darüber hinaus ist jedoch auch der Ressourcenverbrauch 

von Relevanz, da dieser über den gesamten Lebenszyklus 

hinweg mit Emissionen einhergeht. Im Rahmen des Kon-

zepts wird der Ressourcenverbrauch als Einflussfaktor für 

die Vermeidung und Reduzierung von Emissionen mitbe-

rücksichtigt.

maßnahmen zu integrieren. Während erste Ansätze bereits be-

rücksichtigt wurden (siehe beispielsweise Maßnahmensteckbrief 

KS-Mob-3 im Teilkonzept Mobilität), liegt der Fokus zukünftig auf 

einer umfassenden und konsequenten Verankerung in allen 

Handlungsfeldern. 

Auf Bundesebene bildet das Bundesklima-

schutzgesetz 2019 den relevanten gesetzlichen 

Rahmen für die zu erreichenden Emissionsre-

duktionen. Ziel ist es, die Emissionen bis 2030 

um 65 %, bis 2040 um 88 % gegenüber 1990 

zu reduzieren und bis 2045 Klimaneutralität zu 

erreichen. Mit der Novellierung 2024 wurden 

die Ziele für die einzelnen Sektoren zugunsten 

einer Fokussierung auf das Gesamtziel abge-

schwächt. Dies bedeutet, dass eine Zielverfeh-

lung in einem Sektor durch eine Übererfüllung 

in einem anderen Sektor ausgeglichen werden 

kann. Neben der damit angestrebten Erhöhung 

der Flexibilität ist diese Änderung aufgrund der 

geringeren Verbindlichkeit und Transparenz kri-

tisch zu sehen. Da sich das Land Berlin mit dem 

EWG Bln ambitioniertere Ziele gesetzt hat, sind 

für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg grund-

sätzlich diese gesetzlichen Vorgaben maßgeb-

lich. Dennoch verfolgen beide Gesetze das 

gleiche übergeordnete Ziel der Klimaneutrali-

tät bis 2045. 
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Abbildung 1 Vereinfachte Darstellung der Gesamtstrategie des Klimaschutzkonzeptes Friedrichshain-Kreuzberg (eigene Darstellung) 

Dieser ganzheitliche Ansatz soll in Zukunft weiterentwickelt 

werden, in dem die im Rahmen des Konzepts identifizierten 

Wissens- und Datenlücken soweit möglich adressiert wer-

den.  

Vor dem Hintergrund, dass die Erreichung der Klimaneut-

ralität in Friedrichshain-Kreuzberg nicht allein durch Maß-

nahmen im Zuständigkeitsbereich des Bezirks möglich ist, 

erweist sich aus strategischer Sicht die Identifikation und 

Adressierung wesentlicher Potenziale und Handlungsbe-

darfe auf Landesebene sowie bei weiteren Akteuren 

(siehe Teilkonzepte) als relevant. Damit soll auch eine ver-

stärkte Zusammenarbeit zur gemeinsamen Erreichung der 

Klimaschutzziele gefördert werden.  

Handlungsfelder 

Zur Erreichung der quantitativen und qualitativen Ziele 

wurden vier thematische Handlungsfelder definiert, die in 

Form von Teilkonzepten ausgearbeitet wurden: Energie 

und Gebäude, Bezirk als Vorbild, Mobilität sowie Konsum 

und Gesellschaft (siehe Abbildung 2). Diese sind zum ei-

nen besonders relevant, weil hier entweder Emissions-

schwerpunkte liegen, und/oder weil die Bezirksverwaltung 

wesentliche Handlungsmöglichkeiten hat (zur Herleitung 

siehe Kapitel 6.1). Die Fokussierung auf die vier identifi-

zierten Handlungsfelder ermöglicht eine verbesserte Sys-

tematisierung sowie Priorisierung, wodurch sichergestellt 

wird, dass das Klimaschutzkonzept und die darin enthalte-

nen Maßnahmen eine hohe Umsetzungsorientierung auf-

weisen. 
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Abbildung 2 Bausteine des Klimaschutzkonzeptes (eigene Dar-

stellung) 

Schlüsselmaßnahmen 

Ein umfangreicher Beteiligungsprozess, unter Einbezug 

der Öffentlichkeit sowie von Fachämtern und Expert*innen 

(siehe Kapitel 5), hat zahlreiche Maßnahmenideen hervor-

gebracht. Darauf aufbauend wurden in Zusammenarbeit 

mit den Fachämtern und Expert*innen zentrale Schlüssel-

maßnahmen identifiziert, die anhand der folgenden Krite-

rien bewertet wurden: 

 Liegt in Bezirkszuständigkeit 

 Relevanz in Bezug auf THG-Emissionen 

 Machbarkeit: kurzfristig umsetzbar oder strategisch 

relevant (grundlegend für die Umsetzung zukünfti-

ger Maßnahmen) 

Für jede Schlüsselmaßnahme wurde ein Steckbrief mit ei-

ner detaillierten Umsetzungsplanung erstellt. Dieser um-

fasst: 

 Titel und Maßnahmentyp  

 Kurzbeschreibung und Ausgangslage 

 Strategie und Zielsetzung 

 Zielgruppen 

 Räumliche Schwerpunkte 

 Federführende Akteure und wichtige Kooperations-

partner*innen 

 Notwendige personelle Ressourcen, erwartete Ge-

samtausgaben und Finanzierungsansatz  

 Umsetzungsdauer (kurz-, mittel-, langfristig oder 

Daueraufgabe) und geplanter Umsetzungsbeginn 

 Erste Handlungsschritte (kurzfristig) 

 Potenziale zur Weiterentwicklung 

 Erfolgsindikatoren und geschätzte Energie- und 

THG-Einsparungen 

 Regionales Wertschöpfungspotenzial und Beitrag 

zur deutschen Nachhaltigkeitsstrategie 

 Synergien und Wechselwirkungen mit anderen 

Maßnahmen und Klimaanpassung 

 Good-Practice-Beispiele und weiterführende Hin-

weise 

Die Schlüsselmaßnahmen haben alle eine hohe Priorität. 

Für jede Maßnahme wurden zunächst Handlungsschritte 

definiert, die kurzfristig umgesetzt werden sollen. Darüber 

hinaus wurden für jede Maßnahme Potenziale zur Weiter-

entwicklung identifiziert, die entweder aufgrund fehlender 

Ressourcen und Kapazitäten oder aufgrund notwendiger 

vorgelagerter Schritte voraussichtlich erst mittel- bis lang-

fristig umgesetzt werden können. Die Schlüsselmaßnah-

men knüpfen zum Teil an bisherige Maßnahmen an, die in 

den Teilkonzepten ebenfalls dargestellt werden. 

Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen werden 

nach Möglichkeit eng verknüpft. Aus diesem Grund wurde 

der Beteiligungsprozess für das Klimaanpassungskonzept 

gemeinsam mit dem Beteiligungsprozess für das Klima-

schutzkonzept geplant und umgesetzt (siehe Kapitel 5). 

Diese Verzahnung legt einen wichtigen Grundstein, um in 

der Umsetzung verstärkt Synergien zu realisieren und Ziel-

konflikte zu adressieren.
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4. HANDLUNGSSPIELRAUM 
Als Berliner Bezirk ist Friedrichshain-Kreuzberg an be-

stimmte Rahmenbedingungen gebunden. Die 

Bezirksverwaltung verfügt über einen bedeutenden, wenn 

auch begrenzten Handlungsspielraum im Bereich des 

städtischen Klimaschutzes. Dieser Spielraum ergibt sich 

aus den gesetzlichen Vorgaben, den verfügbaren 

Ressourcen und den spezifischen Zuständigkeiten des 

Bezirks. Während der Bezirk längst nicht alles im 

Alleingang umsetzen kann, liegen auf dieser politischen 

Ebene wichtige Hebel, die vielfältige Möglichkeiten bieten, 

aktiv zum Klimaschutz beizutragen und eine Vorreiterrolle 

einzunehmen. Berlin weist als Stadtstaat eine besondere 

Verwaltungsstruktur auf. 

 

Als Teil der Berliner Landesverwaltung haben die Bezirke 

keine vollständige kommunale Selbstverwaltung und 

agieren demnach nicht wie eigenständige Kommunen. Ihre 

Aufgaben und Befugnisse sind im Allgemeinen Zuständig-

keitsgesetz (AZG) und dem Bezirksverwaltungsgesetz (Be-

zVG) geregelt.  

Die Senatsverwaltung und das Berliner Abgeordnetenhaus 

sind für übergreifende Strategien und Gesetzgebungen 

zuständig, so zum Beispiel für das BEK 2030 oder so ge-

nannte Ausführungsvorschriften für die Verwaltung.8  

Die Bezirksverwaltung muss sich an diese rechtlichen und 

konzeptionellen Vorgaben vom Land Berlin halten. Im 

Gegensatz dazu liegt die Umsetzung vieler Maßnahmen 

auf lokaler Ebene im Bezirk. Diese Verwaltungsstruktur soll 

eine einheitliche Gesamtstrategie für die Stadt und 

gleichzeitig eine an lokale Gegebenheiten angepasste 

                                                           

8 Ausführungsvorschriften in der Verwaltung sind spezifische Re-

gelungen und Anweisungen, die die praktische Umsetzung von 

Gesetzen und Verordnungen innerhalb der Verwaltung konkreti-

sieren. Sie dienen dazu, einheitliche Standards und Verfahren 

Umsetzung sicherstellen. Diese Doppelrolle bringt jedoch 

auch Herausforderungen mit sich:  

 

 Keine eigenen Gesetze: Der Bezirk Friedrichshain-Kreuz-

berg kann keine Gesetze verfassen, das bleibt dem 

Abgeordnetenhaus von Berlin vorbehalten. Bis auf we-

nige Ausnahmen (wie Bebauungspläne und Land-

schaftspläne) kann der Bezirk auch keine Satzungen 

erlassen. 

 Keine eigenen Steuern einnehmen: Anders als andere 

Kommunen darf der Bezirk keine Steuern erheben o-

der Kredite aufnehmen. Stattdessen erhält der Bezirk 

vom Land Berlin eine pauschale Zuweisung (Global-

summe) zur Finanzierung des Haushalts. Der Haushalt 

im Bezirk wird für zwei Jahre aufgestellt.  

 Festes Budget für bestimmte Aufgaben: Ein großer Teil 

des Haushalts ist zweckgebunden, etwa für den Be-

trieb von Schulen oder der Finanzierung von Wohn-

geld. Ein sehr geringer Teil ist frei verwendbar. Mit der 

Aufstellung des bezirklichen Haushaltsplans wird be-

zirksintern alle zwei Jahre politisch verhandelt, für wel-

che Aufgaben in welchen Ämtern das Geld ausgege-

ben wird.  

festzulegen, um die gesetzlichen Vorgaben effizient und rechtssi-

cher zu implementieren. 

Stadtstaaten sind Bundesländer, in denen die 

Aufgaben des Bundeslandes, als auch die der 

Stadt (Kommune), vereint sind, d.h. es gibt keine 

Trennung zwischen staatlichen und gemeindlichen 

Aufgaben. Man spricht auch vom Prinzip der Ein-

heitsgemeinde, dieses ist in der Verfassung von 

Berlin (VvB) verankert (Artikel 1 Abs. 1). 

Das Berliner Klimaschutz- und Energiewende-

programm (BEK 2030) ist das zentrale Instru-

ment der Berliner Klimaschutzpolitik, das kon-

krete Strategien und Maßnahmen zur Errei-

chung der Klimaschutzziele des Landes Berlin 

gemäß EWG Bln festlegt. Es umfasst sowohl 

Maßnahmen zur Reduzierung von THG-Emissi-

onen in verschiedenen Sektoren wie Energie, 

Gebäude, Verkehr und Wirtschaft als auch Stra-

tegien zur Anpassung an die Folgen des Klima-

wandels, wobei es regelmäßig aktualisiert wird, 

um auf neue Entwicklungen und Erkenntnisse zu 

reagieren.  
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Grundsätzlich ist anzumerken, dass Klimaschutz in 

Deutschland keine kommunale Pflichtaufgabe ist, sodass 

es keine fest vorgesehenen Mittel für Maßnahmen des 

Klimaschutzes gibt und Klimaschutzprojekte mit anderen 

freiwilligen Aufgabe konkurrieren. Viele Klimaschutz-

maßnahmen können demnach nur mit Fördermitteln 

finanziert werden. In Berlin ist die Situation bezüglich Kli-

maschutzes dennoch fortschrittlicher als in anderen Teilen 

Deutschlands. Das Land hat bereits wichtige Schritte un-

ternommen, um den Klimaschutz über konkrete gesetzliche 

Rahmenbedingungen zu verankern und verbindliche Ziele 

für die Hauptstadt zu setzen. Dies geht über die freiwillige 

Selbstverpflichtung hinaus und macht den Klimaschutz zu 

einer zentralen Aufgabe für alle Verwaltungsebenen in 

Berlin. 

Trotz vielseitiger Einschränkungen bietet die bezirkliche 

Ebene relevante Potenziale für den Klimaschutz. Die Nähe 

zu den Bürger*innen ermöglicht eine direkte 

Kommunikation und Einbindung der lokalen Bevölkerung in 

Klimaschutzprojekte. Die genauen Kenntnisse über den Ort 

der Umsetzung erlauben maßgeschneiderte Lösungen, die 

den spezifischen Herausforderungen und Möglichkeiten 

des Bezirks Rechnung tragen. 

Fokus auf handlungsrelevante Bereiche 

Nicht alle klimaschutzrelevanten Handlungsfelder fallen in 

die direkte Zuständigkeit des Bezirks – viele werden zentral 

von der Landesebene gesteuert. Das Klimaschutzkonzept 

konzentriert sich daher auf Handlungsfelder, in denen der 

Bezirk über eigene Zuständigkeiten und Handlungsspiel-

räume verfügt. Dadurch werden die Einflussbereiche der 

Verwaltung systematisiert, um die komplexe Aufgabe des 

Klimaschutzes in überschaubare und steuerbare Teilberei-

che zu gliedern. Diese Ausrichtung spiegelt sich in den vier 

Teilkonzepten wider.  

Beispielsweise liegt die Energiewirtschaft vorwiegend in 

der Zuständigkeit der Senatsverwaltung für Wirtschaft, 

Energie und Betriebe (SenWEB). Während der Bezirk auf 

die Emissionen nicht-bezirklicher Gebäude, die durch 

Energieverbrauch und -versorgung entstehen, nur be-

grenzten Einfluss hat (Teilkonzept Energie und Gebäude), 

besteht für die bezirkseigenen Gebäude eine direkte Zu-

ständigkeit (Teilkonzept Bezirk als Vorbild).  

Auch die Abfallwirtschaft liegt in der Verantwortung der 

Berliner Stadtreinigung (BSR), und der öffentliche Perso-

nennahverkehr (ÖPNV) wird im Auftrag des Landes Berlin 

von den Berliner Verkehrsbetrieben (BVG) und der S-Bahn 

Berlin GmbH organisiert. Im Verkehrssektor können die Be-

zirke hingegen lediglich den ruhenden Verkehr und das 

Nebenstraßennetz steuern – das übergeordnete Straßen-

netz liegt auf Landesebene (Teilkonzept Mobilität).  

Die Bildung an Schulen wiederum ist Aufgabe der Senats-

verwaltung für Bildung, Jugend und Familie (SenBJF). 

Gleichzeitig hat der Bezirk aufgrund seiner Nähe zu den 

Bürger*innen eine zentrale Rolle bei Bildungs- und Sensi-

bilisierungsmaßnahmen (Teilkonzept Konsum und Gesell-

schaft).  

Die Auswahl der Handlungsfelder basiert sowohl auf die-

ser beschriebenen Zuständigkeitsverteilung als auch auf 

den Ergebnissen der Fachanalysen, die in Kapitel 7.1 er-

läutert werden. 
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5. BETEILIGUNGSSTRATEGIE 

Beteiligung wird in Friedrichshain-Kreuzberg großge-

schrieben: Im Rahmen der Konzepterstellung wurde eine 

breite Mitwirkung ermöglicht, nicht zuletzt getragen von ei-

ner sehr aktiven Zivilgesellschaft und motivierten Themen-

pat*innen in der Verwaltung. Durch den aufeinander ab-

gestimmten Aufbau der verschiedenen Beteiligungsfor-

mate, beginnend mit einer gemeinsamen Visionsbildung, 

um relevante Akteure zu mobilisieren, bis hin zum Aus-

tausch über konkrete Handlungsspielräume, wurde ein of-

fener und intensiver Dialog mit über 300 Beteiligten ge-

schaffen. 

Die Herausforderung des gesamten Beteiligungsprozes-

ses bestand darin, innerhalb des vorgegebenen Budgets 

und Zeitrahmens angemessene Beteiligungsangebote 

durchzuführen. Um einerseits bereits in der Konzeptent-

wicklung eine gute Grundlage für die Berücksichtigung von 

Synergien und Zielkonflikten von Klimaschutz und Klimaan-

passung zu schaffen und andererseits den begrenzten Ka-

pazitäten relevanter Akteure gerecht zu werden, wurde ein 

gemeinsamer Beteiligungsprozess für das Klimaanpas-

sungskonzept und das Klimaschutzkonzept entwickelt. 

5.1. BETEILIGUNGSFORMATE 

Die Beteiligungsformate lassen sich in zwei Blöcke unter-

teilen: verwaltungsintern und -extern. Je nach Akteurs-

gruppe (Politik und Verwaltung, interessierte Öffentlichkeit 

sowie organisierte Zivilgesellschaft) wurden inhaltlich sinn-

volle Mitgestaltungsspielräume geschaffen und die For-

mate zielgruppenspezifisch gestaltet. So konnte die inte-

ressierte Öffentlichkeit beispielsweise bereits im Frühjahr 

2024 Maßnahmenvorschläge einreichen. Mit den 

Fachämtern wurde insbesondere an der Weiterentwick-

lung ausgewählter Maßnahmen gearbeitet. Bei der Ge-

staltung der Beteiligungsformate wurde darauf geachtet, 

diese eng mit dem Gesamtprozess zu verzahnen, um eine 

gute Anschlussfähigkeit der Beteiligungsergebnisse zu ge-

währleisten.   

Abbildung 3 Beteiligungsprozess zur Erstellung des Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzepts (Darstellung ]init[) 
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VERWALTUNGSINTERNE FORMATE 

Die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts obliegt den 

Fachämtern und weiteren Organisationseinheiten des Be-

zirks. Daher wurde die Konzepterstellung durch eine Viel-

zahl von bilateralen Gesprächen, Abstimmungsrunden 

und interdisziplinären Workshops innerhalb der Verwal-

tung begleitet.  

Akteursgespräche 

Zu Beginn wurde gezielt die Expertise aus den unterschied-

lichen Bereichen eingeholt, um im Sinne einer qualitativen 

Bestandsanalyse zu verstehen, inwiefern Klimaschutzas-

pekte bereits Berücksichtigung finden und welche Klima-

schutzprojekte umgesetzt wurden. Weiterhin konnten damit 

einhergehende Herausforderungen sowie Umsetzungs-

möglichkeiten und -grenzen des Bezirks abgesteckt wer-

den. Eine Übersicht der geführten Gespräche findet sich in 

Anhang 1. 

Visionsworkshop 

Anschließend wurde im März 2024 ein Visionsworkshop 

mit den Fachämtern des Bezirksamtes durchgeführt, der 

frühzeitig die interdisziplinäre Zusammenarbeit sowie die 

Sichtbarkeit innerhalb der Verwaltung gestärkt hat. Rund 

60 Mitarbeiter*innen des Bezirks haben hier eine positive 

Vision für Friedrichshain-Kreuzberg entwickelt.  

Online Präsentation der Bilanzierung 

Im April 2024 wurden die vorläufigen Ergebnisse der Ener-

gie- und THG-Bilanz im Rahmen einer online Präsentation 

interessierten Mitarbeiter*innen aus den Fachämtern vor-

gestellt und konnten so validiert und ergänzt werden. Die 

Präsentation der identifizierten Schwerpunkte diente dar-

über hinaus der Sensibilisierung.  

Maßnahmenworkshops 

Zentral für die Erstellung und Umsetzung des Konzeptes 

sind die Maßnahmen zur direkten oder indirekten Minde-

rung von THG-Emissionen, die in zwei Maßnahmen-

workshops gemeinsam mit Prozessverantwortlichen und 

Fachplaner*innen aus den verschiedenen Fachämtern so-

wie weiteren Expert*innen (Vertreter*innen der Umweltbil-

dungskoordinierungsstelle, der Berliner Regenwas-

seragentur sowie Projektbeteiligte der Projekte SmartWa-

ter und MiSa des Kompetenzzentrums Wasser, der Senats-

verwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt 

und der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung, Bauen 

und Wohnen) erarbeitet wurden.  

Durch die Beteiligung der Öffentlichkeit, des bezirklichen 

Klimabeirats und des Ausschusses für Umwelt- und Natur-

schutz, Grünflächen und Klimaschutz (UGK) der Bezirksver-

ordnetenversammlung (BVV) (siehe unten) sowie durch 

weitere Recherchen und Austausch mit anderen Städten 

durch das Klimateam ist eine Maßnahmensammlung ent-

standen. Diese wurde im Hinblick auf den bezirklichen 

Handlungsspielraum, die Wirkung in Bezug auf die THG-

Bilanz und Machbarkeit bewertet (siehe Kapitel 3) und so 

eine erste Auswahl relevanter Schlüsselmaßnahmen er-

stellt. Im ersten Workshop wurden diese Maßnahmen dis-

kutiert, ergänzt und priorisiert. Der zweite Workshop kon-

zentrierte sich auf die Weiterentwicklung und Umsetzungs-

planung der priorisierten Schlüsselmaßnahmen. Durch 

die mehrstufige und fachamtsübergreifende Entwicklung 

und Abstimmung konnten verschiedene Perspektiven bei 

der Maßnahmenentwicklung zusammengebracht und pra-

xisnahe Maßnahmen entwickelt werden. 

Einbindung des Klimabeirats und des UGK-Aus-

schusses der BVV 

Der bezirkliche Klimabeirat, bestehend aus Initiativen, Ex-

pert*innen und Wirtschaftsvertreter*innen, und der Aus-

schuss für Umwelt und Naturschutz, Grünflächen und Kli-

maschutz (UGK) der Bezirksverordnetenversammlung 

(BVV), spielten im Prozess eine zentrale Rolle – als Rück-

kopplung an die Bezirkspolitik, als Beratungsgremien, 

aber auch als engagierte und mitgestaltende Akteure. 

Ihnen wurde die Beteiligungsstrategie, das Vorgehen bei 

den Analysen sowie Zwischenergebnisse der Analysen 

(THG-Bilanzierung und Potenziale) vorgestellt. Frühzeitig 

erhielten der Klimabeirat und der UGK-Ausschuss Einbli-

cke in erste Ergebnisse und Maßnahmenvorschläge für 

das Klimaschutz- und Klimaanpassungskonzept. Darüber 

hinaus hatten die Akteure die Möglichkeit, im Vorfeld der 

Maßnahmenworkshops eigene Maßnahmenvorschläge 

einzubringen. Über diese beiden Gremien wurden ca. 50 

Personen direkt beteiligt.  

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/bezirksticker/2024/wer-visionen-hat-sollte-nach-xhain-gehen-1426304.php
https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/bezirksticker/2024/fachamtsuebergreifender-massnahmenworkshop-zum-klimaschutz-und-zur-klimaanpassung-fuer-friedrichshain-kreuzberg-1460404.php
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BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT 

Eine vorab durchgeführte Stakeholder-Analyse half dabei, 

engagierte Zielgruppen zu identifizieren (siehe Anhang 2). 

Dabei zielte die Beteiligung der Bezirksöffentlichkeit be-

sonders auf folgende Ziele ab:  

 Informieren über die Erarbeitung der Klimakon-

zepte 

 Bestehende Maßnahmen sichtbar machen 

 Sensibilisieren für die Themen Klimaschutz und 

Klimaanpassung 

 Motivieren, selbst in dem Bereich aktiv zu werden  

 Vernetzen von engagierten und interessierten Akt-

euren sowie von Bewohner*innen und Verwaltung 

 Erhöhen der Akzeptanz für notwendige Maßnah-

men  

 

Die breite Öffentlichkeit wurde vor allem im Rahmen einer 

Klimawerkstatt und einer Online-Beteiligung in den Pro-

zess der Konzepterstellung eingebunden. Frühzeitig wurde 

erkannt, dass zusätzliche Formate, insbesondere für 

schwer erreichbare Zielgruppen, notwendig gewesen wä-

ren, um mehr Menschen im Bezirk zu erreichen. Aufgrund 

begrenzter Kapazitäten konnten jedoch nicht alle ge-

wünschten Formate umgesetzt werden. Durch eine umfas-

sende Bewerbung der Klimawerkstatt und der Online-Be-

teiligung mittels Flyer und Plakaten im öffentlichen Raum, 

Shareables für die sozialen Medien, gezielte Ansprache 

von Multiplikator*innen per E-Mail sowie durch Pressemit-

teilungen wurde versucht, dennoch eine möglichst breite 

Öffentlichkeit zu erreichen. Bei der Bewerbung der For-

mate wurde das Klimateam tatkräftig von dem Stadtteil-

büro Friedrichshain unterstützt. 

Klimawerkstatt 

Die Klimawerkstatt, die am 18. März 2024 in Friedrichs-

hain-Kreuzberg stattfand, richtete sich gezielt an die inte-

ressierte Öffentlichkeit und brachte über 100 Teilneh-

mer*innen zusammen, um eine Vision für einen lebenswer-

ten und klimafitten Bezirk zu entwickeln. Im Fokus standen 

Fragen zu Klimaschutz und Klimaanpassung in Themenfel-

dern wie Energie und Gebäude, Mobilität und öffentlicher 

Raum, Stadtentwicklung sowie Klimabildung und Konsum. 

Die Veranstaltung ermutigte dazu, über bestehende Gren-

zen hinauszudenken. Eine interaktive Ausstellung infor-

mierte zunächst über relevante Handlungsfelder, Möglich-

keiten des Handelns sowie bereits umgesetzte Maßnah-

men im Bezirk. Die Teilnehmer*innen hatten zudem die 

Gelegenheit, mit Vertreter*innen der Fachämter direkt ins 

Gespräch zu kommen. So sind zahlreiche Ideen für kon-

krete Maßnahmen auf Bezirksebene gesammelt worden. 

Auf dem Markt der Möglichkeiten präsentierten über 25 

Initiativen ihre Arbeit und luden zur Vernetzung ein. Fried-

richshain-Kreuzberg ist für seine sehr engagierte Zivilge-

sellschaft bekannt, vor allem im Bereich Klima und Umwelt. 

Viele von ihnen nutzten die Klimawerkstatt, um in den di-

rekten Austausch mit der Verwaltung zu kommen, aber 

auch um sich mit anderen Akteuren zu vernetzen.  

Online-Beteiligung  

Im Rahmen der Online-Beteiligung haben 89 Nutzer*in-

nen auf der Partizipationsplattform mein.berlin.de vom 2. 

April bis zum 2. Mai 2024 die Möglichkeit genutzt, sich ein-

zubringen. In einer Umfrage wurden Bürger*innen für die 

Themen und Bestrebungen des Klimaschutzes und der 

Klimaanpassung im Bezirk sensibilisiert. Es wurden Themen 

wie Handlungsbedarfe, die eigene Motivation zur Verän-

derung und die Zufriedenheit mit der Arbeit des Bezirks er-

fragt. 

Die Ergebnisse der unterschiedlichen Beteiligungsmög-

lichkeiten wurden fachlich ausgewertet und in konkrete 

Maßnahmen übersetzt, die in das Konzept eingeflossen 

sind.

https://www.berlin.de/ba-friedrichshain-kreuzberg/aktuelles/bezirksticker/2024/transformation-friedrichshain-kreuzberg-style-1429536.php
https://mein.berlin.de/projekte/klimaschutz-und-klimaanpassungskonzept/?initialSlide=1
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5.2. ERGEBNISSE DER BETEILIGUNG

Die Online-Befragung, an der 89 Personen teilgenommen 

haben, hat gezeigt, dass die breite Öffentlichkeit mit gro-

ßer Mehrheit Handlungsbedarf im Bereich Verkehr sieht. 

Darüber hinaus wird auch in den Bereichen Wohnen und 

Stadtentwicklung sowie Wärmeversorgung und Heizen 

eine hohe Handlungsrelevanz wahrgenommen (siehe Ab-

bildung 4). 

Abbildung 4 Ergebnisse der Online-Beteiligung zu den dringendsten Handlungsbedarfen im Bezirk (Darstellung ]init[) 

Weiterhin zeigen die Ergebnisse der Online-Befragung, 

welche Handlungsmöglichkeiten in den jeweiligen Berei-

chen als besonders wichtig für klimafreundliche Maßnah-

men gesehen werden. Im Bereich der Wärmeversorgung 

sind der Ausbau dezentraler Wärmenetze und die ver-

stärkte Förderung erneuerbarer Energien für die Teilneh-

menden von zentraler Bedeutung. Ebenso gilt die energie-

effiziente Gebäudesanierung und nachhaltige Quartier-

sentwicklung als ein wesentlicher Hebel für Klimaschutz-

maßnahmen im Bezirk. 

Im Bereich der regenerativen Energieerzeugung mit dem 

Schwerpunkt Solarstrom sehen die meisten Befragten die 

größten Potenziale bei der Installation von Anlagen auf öf-

fentlichen Gebäuden, weniger bei privaten Eigenheimen, 

was auf den vergleichsweise geringen Anteil an Eigen-

heimbesitzern in Friedrichshain-Kreuzberg zurückzuführen 

ist. 

Im Bereich Ernährung zeigt die Befragung, dass Mülltren-

nung und Recycling die größte Bedeutung haben. Nach-

gelagert sehen sie die Reduzierung der Lebensmittelver-

schwendung und die Bereitschaft zu nachhaltigem Kon-

sumverhalten als wichtige Themen für den Klimaschutz. 

Die Schwerpunkte der Online-Befragung decken sich mit 

identifizierten Handlungsbedarfen und Maßnahmen, die 

im Rahmen der weiteren bereits beschriebenen Beteili-

gungsformate (der Klimawerkstatt, sowie der Beteiligung 

des Klimabeirats sowie des UGK-Ausschusses) identifiziert 

wurden. Eine Wortwolke zeigt zusammenfassend die The-

men und Begriffe, die schwerpunktmäßig von den Befrag-

ten genannt wurden (siehe Abbildung 5). 

Abbildung 5 Zentrale Themen der Öffentlichkeitsbeteiligung (ei-

gene Darstellung) 

56%

11%

23%

2%
1%

1% 1% 5%

Wo sehen die Befragten in Sachen Klimaschutz den größten Handlungsbedarf 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg?

Verkehr

Wärmeversorgung & Heizen

Wohnen & Stadtentwicklung

Erneuerbare Energieerzeugung

Bildung

Ernährung

Sonstiges Konsumverhalten

Abfallmanagement

https://mein.berlin.de/projekte/module/umfrage-167/
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6. METHODIK DER FACHLICHEN ANALYSEN 
Zur Entwicklung des Klimaschutzkonzeptes wurden ver-

schiedene fachliche Analysen durchgeführt, mit dem Ziel, 

eine wirkungsvolle Klimaschutzstrategie zu entwickeln. Zu-

nächst wurde mit der der bezirklichen Energie- und THG-

Bilanz eine quantitative IST-Analyse durchgeführt, welche 

nach Sektoren und Endenergieträgern gegliedert ist. Da-

mit stellt die Analyse die Ausgangslage zur Identifikation 

von Emissionsschwerpunkten, Handlungsbedarfen sowie 

Minderungspotenzialen dar (Difu et al., 2023). Zusätzlich 

kann die Verbrauchs- und Emissionsentwicklung im Bezirk 

abgebildet und folglich zielgerichtete Klimaschutzmaß-

nahmen abgeleitet werden. 

Aufbauend auf der Bilanz wird in der Szenarienanalyse 

untersucht, wie die gesetzlichen Klimaschutzziele erreicht 

werden können und wie sich die Emissionen in den nächs-

ten Jahren bis 2045 entwickeln müssen. Dieser notwen-

dige Reduktionspfad bildet somit den relevanten Aus-

gangspunkt für die bezirkliche Klimaschutzstrategie. Er-

gänzend wurde in den Potenzialanalysen untersucht, ob 

und wie die notwendigen Reduktionspfade zur Erreichung 

der Klimaziele im Bezirk realisiert werden können.  

Aufbauend auf den identifizierten Emissionsschwerpunk-

ten, den im Bezirk vorhandenen Potenzialen und den 

Handlungsmöglichkeiten zur Emissionsreduktion erfolgt 

die Entwicklung konkreter Maßnahmen. 

6.1. ENERGIE- UND THG-BILANZIERUNG 

Die Energie- und THG-Bilanz gibt einen Überblick über die 

Verteilung der Energieverbräuche und der damit verbun-

denen Emissionen im Bezirk. Sie ist ein zentrales Werkzeug 

für den Klimaschutz, da sie nicht nur die aktuelle Aus-

gangslage abbildet, sondern auch die Grundlage für die 

Szenarienentwicklung und die Ableitung von Maßnahmen 

bietet. Die Bilanz ermöglicht eine sektorale Betrachtung 

der Emissionen und stellt einen wichtigen Baustein für die 

langfristige Überwachung und Weiterentwicklung des be-

zirklichen Klimaschutzes dar (siehe Kapitel 9).  

Methodische Grundlage der Bilanzierung ist die bundes-

weit einheitliche und standardisierte Bilanzierungs-Syste-

matik Kommunal (BISKO), dessen Verwendung einen 

deutschlandweiten Vergleich verschiedener Kommunen 

bzw. Bezirke ermöglicht (Hertle et al., 2019). Im Folgenden 

wird die Methodik kurz erklärt und in Anhang 3 ausführli-

cher beschrieben.  

Die Daten basieren auf dem Energieatlas Berlin, der die 

Daten lokaler Netzbetreiber für Gas, Strom und Fern-

wärme enthält, sowie teilweise auf spezifischen Abfragen 

bei diesen lokalen Netzbetreibern und eigenen Berech-

nungen. So wurden insbesondere die Energieverbräuche 

der bezirklichen Liegenschaften separat erfasst. Weiterhin 

sind Abschätzungen gemäß des BISKO-Standards erfolgt. 

Eine vollständige Übersicht der verwendeten Datenquel-

len findet sich in Anhang 3. 

Die Gesamtbilanzierung nach BISKO erfolgt auf Basis der 

folgenden zentralen Grundsätze (siehe Abbildung 6): 

1) Der Endenergieverbrauch wird nach dem Territori-

alprinzip erfasst. Das bedeutet, dass der Endener-

gieverbrauch erfasst wird, der innerhalb der Gren-

zen des Bezirks entsteht. Spezifischer ist damit bei-

spielsweise die Energiemenge gemeint, die von 

Haushalten zur Beheizung der Wohnung verbraucht 

wird und am Hauszähler abgelesen werden kann. 

Dies unterscheidet sich grundlegend von einer per-

sonen- oder unternehmensbezogenen Bilanzierung 

(Verursacherbilanz), bei der unabhängig vom Ort 

des Energieverbrauchs alle Emissionen bilanziert 

werden, die in Bezug auf eine Aktivität entstehen.  

Der Bilanzzeitraum umfasst die Jahre von 2013 

bis 2022, wobei die Ergebnisse des Jahres 2022 

als provisorisch anzusehen sind. Die Energie- und 

THG-Bilanz des Bezirkes wurde unter Verwendung 

der webbasierten Software Klimaschutz-Planer, 

welche vom Klima-Bündnis e.V. betrieben wird, er-

stellt. 

https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/BISKO_Methodenpapier_kurz_ifeu_Nov19.pdf
https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/BISKO_Methodenpapier_kurz_ifeu_Nov19.pdf
https://energieatlas.berlin.de/
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2) THG-Emissionen werden als CO2-Äquivalente 

(CO2-eq) bilanziert, um verschiedene Treibhaus-

gase vergleichbar zu machen. Neben Kohlenstoff-

dioxid (CO2) umfasst dies auch Gase wie Methan 

(CH4) und Lachgas (N2O), die unterschiedliche Kli-

mawirkungen haben. Durch die Umrechnung auf 

die Klimawirkung von CO2 können alle Gase ein-

heitlich bewertet und angemessen berücksichtigt 

werden.9 

3) Die Emissionen werden berechnet, indem der End-

energieverbrauch eines Energieträgers mit dem 

entsprechenden Emissionsfaktor multipliziert wird. 

Der Emissionsfaktor bildet jeweils den Einfluss der 

Vorkette des Endenergieträgers ab, d.h. die Emissi-

onen, die durch die Gewinnung, die Umwandlung 

und den Transport des Energieträgers entstehen. 

Dabei haben fossile Energien tendenziell höhere 

und erneuerbare Energien deutlich niedrigere Emis-

sionsfaktoren (siehe Kapitel 7.1). Eine Übersicht der 

4) verwendeten Emissionsfaktoren befindet sich in An-

hang 3 dargelegt. 

5) Die THG-Emissionen des Stromverbrauchs werden 

auf Basis des deutschen Bundesstrommixes bilan-

ziert. Das liegt daran, dass die Stromversorgung 

zentral über das Verbundnetz erfolgt, der Stroman-

bieter frei wählbar ist und kurzfristig gewechselt 

werden kann. Folglich wird lokal erzeugter Strom 

nicht zwangsläufig lokal verbraucht, und die Ent-

wicklung des Bundesstrommixes ist entscheidend 

(zur Entwicklung des Bundesstrommixes siehe Kapi-

tel 7.2).  

6) Das Hauptergebnis der BISKO-Bilanzierung wird 

ohne Witterungskorrektur 10  der Verbrauchswerte 

für Wärme dargestellt. Zur Einordnung der Ergeb-

nisse erfolgt jedoch eine gesonderte Darstellung 

mit Witterungskorrektur im Rahmen dieses Konzep-

tes.

 
Abbildung 6 Grundprinzipien des BISKO-Standards (GHD: Gewerbe, Handel, Dienstleistung; CO2: 

Kohlendioxid; CH4: Methan; N2O: Lachgas; SF6: Schwefelhexafluorid) (Darstellung mellon) 

 

                                                           

9 Methan hat beispielsweise eine 25-mal stärkere Treibhauswir-

kung als Kohlendioxid, dementsprechend entspricht die Emission 

von einer Tonne Methan 25 Tonnen CO₂-Äquivalenten (Deut-

sches Institut für Urbanistik et al., 2023) 

 

10 Zur Witterungskorrektur wird der Heizenergieverbrauch mit ei-

nem Faktor multipliziert, welcher indiziert, wie warm oder kalt das 

Wetter in dem betrachteten Jahr war. Die Entwicklung wird folg-

lich um diesem externen Einflussfaktor bereinigt.  
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Zu beachten gilt, dass der BISKO-Standard für die Bilan-

zierung des Verkehrssektors aufgrund der mangelnden 

Datenverfügbarkeit nicht ohne weiteres auf die Bezirks-

ebene übertragen werden kann. Dementsprechend wurde 

eine gesonderte bezirksspezifische Methodik für den Ver-

kehr, welche den Grundsätzen des BISKO-Standards ent-

spricht, verwendet (siehe Teilkonzept Mobilität). Demnach 

fließen in die Bilanz alle zurückgelegten Wege des Tran-

sit-, Ziel- und Quellverkehrs, welche innerhalb der Verwal-

tungsgrenzen stattfinden, ein.  

Die Verwendung des BISKO-Standards ermöglicht wie 

oben bereits dargelegt eine hohe Vergleichbarkeit zwi-

schen verschiedenen Kommunen und Bezirken. Gleichzei-

tig weist diese Methodik auch Nachteile auf. So werden 

nicht-energetische Emissionen, d.h. Emissionen, die nicht 

aus der Verbrennung von Energie, sondern aus industriel-

len oder chemischen Prozessen entstehen und graue Ener-

gie, also die Energie, die außerhalb der Bezirksgrenzen für 

Herstellung, Transport, Lagerung, Verkauf und Entsorgung 

eines Produktes anfällt, nicht umfasst. Zudem werden 

Emissionen, die durch den Konsum der Bewohner*innen 

entstehen, nicht bilanziert (Verursacherprinzip), solange 

damit kein direkter Energieverbrauch im Bezirk einhergeht.  

 

Bei der BISKO-Bilanzierung ist es üblich, die Er-

gebnisse nach Hauptanwendungen und Sekto-

ren zu spezifizieren. Hauptanwendung meint 

dabei die Hauptbereiche, in denen die End-

energie genutzt wird, also den Verwendungs-

zweck bzw. Nutzung. Bei den Hauptanwen-

dungsbereichen wird zwischen Wärme (zum 

Heizen), Strom (für den Betrieb elektrischer Ge-

räte) und Kraftstoffen (für den Betrieb von Fahr-

zeugen) unterschieden. Die Sektoren bezeich-

nen wirtschaftliche Bereiche, welche Energie 

produzieren oder nutzen. Die BISKO-Bilanz un-

terscheidet in folgende Sektoren: Private Haus-

halte, Industrie, Kommunale Einrichtungen und 

Gewerbe, Handel, Dienstleistungen (GHD)) 

(siehe Anhang). In den jeweiligen Sektoren kön-

nen unterschiedliche Hauptanwendungen vor-

kommen. 
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6.2. VORGEHEN SZENARIENANALYSE 

Die Methodik der Szenarienanalyse beruht auf einem 

Vergleich verschiedener zukünftiger Entwicklungspfade. 

Dazu werden aufbauend auf den Ergebnissen der 

Bilanzierung (siehe Kapitel 6.1 und 7.1) zwei 

unterschiedliche Szenarien, das Trendszenario und das 

Klimaschutzszenario, entwickelt. Das Trendszenario stellt 

die Entwicklung bei Fortführung der bisherigen 

Klimaschutzaktivitäten dar und dient als Referenzszenario. 

Das Klimaschutzszenario zeigt dagegen, wie sich die 

Emissionen entwickeln müssen, um die gesetzlichen 

Klimaschutzziele zu erreichen.  

Das Pariser Klimaschutzabkommen bildet den globalen 

rechtlichen Rahmen für den Klimaschutz.  

Um dieses Ziel bei der Erreichung der Klimaneutralität bis 

2045, wie sie auf Bundes- und Landesebene verankert ist 

(siehe Kapitel 3), in der Klimaschutzstrategie des Bezirks 

Friedrichshain-Kreuzberg zu berücksichtigen, wurde der 

Restbudget-Ansatz herangezogen. Dieser wird im Folgen-

den erläutert.  

 

Das Restbudget 

Der Restbudgetansatz basiert auf der Erkenntnis, dass die 

globale Erwärmung von der Gesamtmenge der sich in der 

Atmosphäre befindlichen CO2-Emissionen abhängt. Er de-

finiert, wie viel Emissionen die Atmosphäre insgesamt noch 

aufnehmen kann, ohne dass kritische Kipppunkte über-

schritten werden (IPCC, 2022). 

Das bedeutet, dass nicht nur der Zeitpunkt der Klimaneut-

ralität entscheidend ist, sondern auch die Gesamtmenge 

an Emissionen, die bis dahin verursacht wird (SRU, 

2022).11  

                                                           

11 Das unterscheidet sich von dem Ansatz klassischer kli-

mapolitischer Zielsetzungen, welche aktuelle Emissionen 

Im Sonderbericht des Intergovernmental Panel on Climate 

Change (IPCC) wurde daher die Menge der maximalen 

THG-Emissionen berechnet, mit der die Ziele des Pariser 

Klimaschutzabkommens mit einer gewissen Wahrschein-

lichkeit eingehalten werden können (IPCC, 2021; SRU, 

2022). 

 

Der Restbudgetansatz ermöglicht nicht nur die Analyse 

der Umsetzung der auf Bundes- und Landesebene festge-

legten Emissionsreduktionen, sondern auch die Bewertung 

des Ambitionslevels analysiert.  

 

mit historischen Werten vergleichen und darauf aufbauend 

Zielsetzungen zur Emissionsreduktion festschreiben. 

Mit dem Pariser Klimaschutzabkommen hat sich 

die Weltgemeinschaft 2016 völkerrechtlich ver-

bindlich darauf geeinigt, die globale Erderwär-

mung gemeinsam auf idealerweise 1,5 °C, min-

destens aber deutlicher unter 2 °C gegenüber 

dem vorindustriellen Niveau zu begrenzen. 

Das CO2-Restbudget hängt gemäß der Metho-

dik des IPCC nicht nur von der Grenze des Tem-

peraturanstiegs, sondern auch von der Wahr-

scheinlichkeit, mit der das Ziel erreicht werden 

soll, ab. Das CO2-Restbudget definiert dem-

nach die Summe der Emissionen, die insgesamt 

noch ausgestoßen werden dürfen, um mit einer 

bestimmten Wahrscheinlichkeit ein bestimmtes 

Temperaturziel einzuhalten (Difu et al., 2023; 

SRU, 2022). Die Wahrscheinlichkeit deckt die 

Unsicherheiten ab, die mit der Methodik einher-

gehen (siehe Anhang). 

Die Ambitionslücke beschreibt die Differenz zwi-

schen den tatsächlichen Emissionen und den glo-

balen Zielen des Pariser Klimaschutzabkommens, 

während die Umsetzungslücke die Abweichung 

zwischen realen Emissionsentwicklungen und den 

Minderungszielen analysiert (SRU, 2022). 
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Auf dieser Grundlage können nationale und lokale Reduk-

tionspfade und Klimaschutzstrategien entwickelt werden. 

Zur Berücksichtigung des Restbudgetansatzes bei der Ent-

wicklung der bezirklichen Klimaschutzstrategie wird ein lo-

kales Restbudget für den Bezirk ermittelt. Dazu werden 

die bestehenden Berechnungen des Sachverständigenra-

tes für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung zur Ab-

leitung eines nationalen Restbudgets, aufbauend auf den 

globalen Werten des IPCC, herangezogen. Die Anpas-

sung des nationalen Restbudgets auf die Bezirksebene er-

folgt unter Berücksichtigung der teils ungleichen Verteilung 

des Emissionsaufkommens einiger Sektoren in Deutsch-

land. So werden die bezirksspezifischen Emissionen in den 

Sektoren Verkehr und Industrie gemäß dem Bundesdurch-

schnitt angepasst bzw. erhöht. Dadurch wird berücksich-

tigt, dass im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg keine Auto-

bahnen und keine großen Industriebetriebe angesiedelt 

sind und dem Bezirk folglich im deutschlandweiten Ver-

gleich ein kleineres Restbudget zur Verfügung steht (siehe 

Anhang).  

Aufbauend auf den ermittelten lokalen Restbudgets wer-

den die verschiedenen Szenarien (Trendszenario und Kli-

maschutzszenario) entwickelt. Das methodische Vorgehen 

zur Entwicklung der Szenarien wird im Folgenden darge-

legt.  

Trendszenario 

Dieses Szenario basiert auf einer Fortschreibung der Bi-

lanzergebnisse der letzten fünf bilanzierten Jahre (2018 

bis 2022). Dafür wird je Sektor ein Mittelwert aus den jähr-

lichen Emissionsentwicklungen berechnet und dieser in die 

Zukunft extrapoliert. Eine Besonderheit stellt lediglich der 

Verkehrssektor dar. Aufgrund der nicht verfügbaren jahres-

weisen Daten wird der Sektor als konstant angenommen 

(siehe Teilkonzept Mobilität). 

Klimaschutzszenario 

Das Klimaschutzszenario soll aufbauend auf den Ergeb-

nissen der BISKO-Bilanz die Einhaltung des lokalen Rest-

budgets für das mit realistischen Maßnahmen erreichbare 

1,75 °C-Ziel | 67 % einen fließenden Übergang zur Kli-

maneutralität im Jahr 2045 aufzeigen. Dazu wurden zent-

rale Annahmen getroffen: 

                                                           

12 Im Teilkonzept Energie und Gebäude wird auch auf die sekt-

oralen Unterschiede (Wirtschaft und private Haushalte) beim 

Wärmemix eingegangen. 

 Der Energieverbrauch im stationären Bereich 

(Wärme, Strom) und im Verkehrssektor sinkt gemäß 

der Berliner Klimaschutzziele bzw. gemäß des Rest-

budgetansatzes (detaillierte Betrachtungen in den 

jeweiligen Teilkonzepten).  

 Die Emissionen des Stromverbrauchs werden wei-

terhin, unabhängig von der lokalen Erzeugung, an-

hand des Bundesstrommixes bewertet (siehe Kapi-

tel 7.2).  

 Im Verkehrsbereich wird eine zunehmende Elektrifi-

zierung und somit enge Kopplung an die Entwick-

lung des Bundesstrommixes angenommen.  

 Die Emissionsfaktoren der einzelnen Energieträger 

für die Wärmeversorgung werden als konstant be-

trachtet.  

 Der Wärmemix wird sich maßgeblich verändern und 

so einen relevanten Beitrag leisten (siehe Kapitel 

7.2 und Teilkonzept Energie und Gebäude12).  

 Mit dem Ziel der Klimaneutralität wird angestrebt, 

dass im Jahr 2045 nicht mehr als 0,5 t pro Einwoh-

ner*in (EW) emittiert werden.13 

Weiterhin wurde für zukünftige Veränderungen (Ver-

brauchsreduktion und Änderung des Energiemixes) ange-

nommen, dass diese Entwicklungen nicht linear erfolgen. 

Mit Hilfe der Sigmoidfunktion wurde berücksichtig, dass 

der notwendige Aufwärtstrend beim Klimaschutz erst durch 

die Schaffung relevanter Rahmenbedingungen und Struk-

turen realisiert werden kann. Die Funktion ermöglich es, 

den kontinuierlichen Anstieg der erforderlichen Aktivitäten 

über die Jahre abzubilden, indem berücksichtig wird, dass 

Prozesse langsam anlaufen, sich dann beschleunigen und 

schließlich eine Sättigung erleben. 

 

13 Zur Erläuterung zum Umgang mit unvermeidbaren Restemissi-

onen siehe Anhang 3. 

Die Sigmoidfunktion ist eine mathematische Funk-

tion, die eine S-förmige Kurve erzeugt. Sie wird 

verwendet, um einen kontinuierlichen Übergang 

zwischen zwei Extremen zu modellieren und kann 

helfen, extreme Werte zu glätten und eine nichtli-

neare Beziehung zwischen Eingabe und Ausgabe 

zu erzeugen. Die Sigmoidfunktion wird verwendet, 

um komplexe und dynamische Systeme zu model-

lieren. 
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6.3. HANDLUNGSFELDBEZOGENE POTENZIALE 

Im Rahmen der Potenzialanalysen wird ermittelt, welche 

handlungsfeldspezifischen Minderungspotenziale im Be-

zirk bestehen, um die zuvor ermittelten Reduktionspfade 

des Klimaschutzszenarios zu realisieren. Die Potenzialana-

lysen spiegeln bezirksspezifische Aspekte der Handlungs-

felder wider (so zum Beispiel die Zuständigkeiten und 

Handlungsspielräume) und bauen auf bestehenden Stra-

tegien und Konzepten auf.14 Als Grundlage der Potenzial-

analysen dienen vor allem der Energieatlas, bezirkseigene 

Daten zu den bezirklichen Liegenschaften und weiterge-

hende Informationen aus den Fachamtsgesprächen und 

Recherchen. Sofern quantitative Berechnungen mit einem 

vertretbaren Aufwand nicht möglich sind, werden die vor-

handenen Hebel qualitativ beschrieben. Da es sich um 

handlungsfeldspezifische Potenziale handelt, werden die 

Ergebnisse und ggf. die ergänzende Methodik in den Teil-

konzepten dargelegt. Die Potenzialanalyse bildet einen 

wichtigen Baustein, um darauf aufbauend Maßnahmen zur 

Ausschöpfung der Potenziale und Erreichung der Klima-

schutzziele zu entwickeln. 

7. ERGEBNISSE DER FACHANALYSEN 

7.1. ERGEBNISSE DER ENERGIE- UND THG-BILANZ 

Zusammenfassung der Ergebnisse 

 Im Jahr 2021 wurden in Friedrichshain-Kreuzberg 

insgesamt 3,96 Mio. Megawattstunden (MWh) End-

energie verbraucht.  

 Aufgeteilt auf die verschiedenen Hauptanwendun-

gen ergibt sich folgendes Ergebnis: Die Wärmeer-

zeugung macht 60 %, Strom 30 % und Kraftstoffe 

10 % aus. 

 Die Wärmeversorgung im Bezirk erfolgt haupt-

sächlich mit Gas (50 %; 1,2 Mio. MWh) und Fern-

wärme (35 %; 0,9 Mio. MWh). 

 Aufgeteilt nach Sektoren ergibt sich folgendes Bild: 

Der Sektor private Haushalte verbraucht mit 50 %  

                                                           

14 So werden die Themen Windkraft oder ÖPNV nicht tieferge-

hend untersucht, da im hoch verdichteten Innenstadtbezirk Fried-

richshain-Kreuzberg keine geeigneten Freiflächen wie zum Bei-

(2 Mio. MWh) die meiste Endenergie, dicht gefolgt 

von der Wirtschaft mit 36 % (1,4 Mio. MWh). Auf den 

Verkehr entfallen 12 % (0,5 Mio. MWh) und auf die 

bezirklichen Gebäude 2 % (0,08 Mio. MWh) (siehe 

Abbildung 7).  

 Im Jahr 2021 wurden im Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg insgesamt 1.124.538 Tonnen (t) Treib-

hausgase emittiert. Den größten Anteil daran hat 

die Wirtschaft mit 43 %, knapp vor den privaten 

Haushalten mit 42 %. Weitere 14 % der bezirklichen 

Emissionen werden durch den Verkehrssektor und 

1 % durch die bezirklichen Gebäude verursacht. 

spiel im Bezirk Pankow zur Verfügung stehen (in Bezug auf Wind-

kraft) und die Zuständigkeit auf Senatsebene liegt (in Bezug auf 

ÖPNV). 



 

21 

 
Abbildung 7 Endenergieverbrauch und Emissionen nach Sektoren - 2021 (Darstellung mellon)

 

Detailliertere Ergebnisse der Bilanzierung 

 

Der Endenergieverbrauch im Bezirk Friedrichshain-Kreuz-

berg beträgt im Jahr 2021 insgesamt 3.957.952 MWh.  

Die dargestellte Entwicklung wird maßgeblich durch die 

Entwicklung der Einwohner*innenzahl sowie der unter-

schiedlichen Witterung in den bilanzierten Jahren beein-

flusst. Daher stellt das folgende Diagramm den spezifi-

schen Endenergieverbrauch stationär (ohne Verkehr) 15 

pro Kopf sowohl mit, als auch ohne Witterungskorrektur 

dar.  

                                                           

15 Für den Verkehrssektor lässt sich aufgrund der mangelnden 

Datengrundlage lediglich ein über die Jahre konstanter Endener-

gieverbrauch annehmen. Demnach ist für die Betrachtung des 

 

Basierend auf den vorliegenden Daten für das Jahr 2022 

kann von einer Reduktion des Energieverbrauchs von 2021 

auf 2022 um 7 % ausgegangen werden. Dies ist unter an-

derem auf die Energiekrise infolge des russischen Angriffs-

krieges auf die Ukraine und damit auf externe Einflussfak-

toren zurückzuführen. Von einer strukturell bedingten Re-

duktion kann daher nicht zwangsläufig ausgegangen wer-

den. Die Anteile des Endenergieverbrauchs im Jahr 2021 

verteilen sich zu 57 % auf die Wärmeversorgung, zu 32 % 

auf den Stromverbrauch und 11 % Kraftstoffe. Im Vergleich 

zum Beginn der Betrachtung ist seit 2013 ein leichter An-

stieg des Wärmeverbrauchs zu verzeichnen, dem eine 

leichte Reduktion des Stromverbrauchs in nahezu gleicher 

Größenordnung gegenübersteht. Nachfolgend sind die 

absoluten Endenergieverbräuche pro Jahr im Bilanzie-

rungszeitraum dargestellt. 

zeitlichen Verlaufs die Betrachtung der Sektoren Strom und 

Wärme ohne den Verkehr aussagekräftiger.  

 

1%

43%

42%

13,6%

Anteile der Sektoren an den 

Emissionen - 2021

bezirkliche Gebäude Wirtschaft

Private Haushalte Verkehr

2%

36%50%

12%

Anteile der Sektoren am 

Endenergieverbrauch - 2021

bezirkliche Gebäude Wirtschaft

Private Haushalte Verkehr

Aufgrund der bereits dargelegten Einschränkun-

gen hinsichtlich der Vollständigkeit der Daten für 

2022 (zur Methodik siehe Kapitel 6) werden die 

provisorischen Ergebnisse des Jahres 2022 le-

diglich in Verläufen dargestellt und das Jahr 

2021 als Referenzjahr für detaillierte Aussagen 

gewählt. Aufgrund der eingeschränkten Bilan-

zierbarkeit im Verkehrsbereich wird hierfür für 

alle bilanzierten Jahre der identische Endener-

gieverbrauch angesetzt. 

Die Energieverbräuche der Sektoren Private Haus-

halte, Wirtschaft und der bezirklichen Gebäude 

werden als stationärer Bereich bezeichnet, in Ab-

grenzung zum Sektor Verkehr, der als mobiler 

(nicht-stationärer) Bereich beschrieben wird. 
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Abbildung 8 Endenergieverbrauch nach Hauptanwendungen; 2013 bis 2022 (Darstellung mellon) 

 
Abbildung 9 Stationärer Endenergieverbrauch pro Einwohner*in; 2013 bis 2022 (Darstellung mellon) 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kraftstoffe 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615 396.615

Strom 847.214 824.660 824.224 828.325 1.217.87 1.239.39 1.208.10 1.176.83 1.173.38 1.187.22

Wärme 2.264.00 1.963.69 2.070.63 2.233.53 2.269.74 2.210.49 2.167.45 2.114.05 2.387.95 2.095.12
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Die Einwohner*innenzahl im Bezirk ist von 273.517 im Jahr 

2013 um 6,8 % auf 292.231 im Jahr 2022 gestiegen. Kom-

biniert mit dem Einfluss der Witterungskorrektur zeigt sich, 

dass der Wärmeverbrauch im Zeitraum 2013 bis 2021 im 

Trend keine Reduktion aufweist. Lediglich 2022, infolge 

der erwähnten Effekte durch die Energiekrise, ist der Wert 

unter das Niveau von 2013 gesunken. 

Neben der schwankenden Entwicklung des Wärmever-

brauchs, die zum Großteil über die Entwicklung der Ein-

wohner*innenzahl sowie die Witterungskorrektur begrün-

det ist16, gibt es eine zentrale Auffälligkeit: der starke An-

stieg des Stromverbrauchs 2017. Trotz detaillierter Ana-

lyse und Rücksprache mit der Energieagentur Berlin sowie 

dem Netzbetreibenden konnte hier keine plausible Erklä-

rung gefunden werden. Demzufolge ist davon auszugehen, 

dass es bei einem größeren Verbraucher von 2016 zu 

2017 einen Wechsel in der Erfassungslogik gab, der heute 

nicht mehr nachvollzogen werden kann. 

Insgesamt weist der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im 

Jahr 2021 1.124.538 Tonnen THG-Emissionen auf. Die 

Entwicklung seit 2012 ist in der folgenden Abbildung er-

sichtlich.

 

Abbildung 10 THG-Emissionen nach Hauptanwendungen 2013 bis 2022 

Die Entwicklung der THG-Emissionen ähnelt dem Verlauf 

des Endenergieverbrauchs, da sich der Energieträgermix 

nicht wesentlich verändert hat.  

Betrachtet man die THG-Emissionen nach Hauptanwen-

dung, so zeigt sich, dass der Stromverbrauch mit 49 % den 

größten Anteil an den Emissionen verursacht, gefolgt von 

Wärme mit 40 % und Kraftstoffen mit 11 %. Weiterhin liefert 

die Darstellung des Endenergieverbrauchs und der Emis-

sionen, aufgeteilt nach Sektoren, relevante Erkenntnisse 

(siehe Abbildung 11). 

                                                           

16 Zudem haben weitere externe Entwicklungen wie die Corona-

Pandemie und die bereits erwähnte russische Invasion der Ukra-

ine Einfluss die Energieverbräuche beeinflusst.  

  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Kraftstoffe 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831 123.831

Strom 526.355 502.159 486.638 474.533 669.645 669.791 577.105 507.516 553.838 586.093

Wärme 430.288 372.366 391.630 416.725 425.414 413.685 404.905 395.667 446.869 391.475
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Die Emissionen aus dem Endenergieverbrauch 

hängen von zwei Einflussfaktoren ab: Zum einen 

führt eine Reduktion des Verbrauchs direkt zu 

einer Reduktion der Emissionen. Zum anderen 

kann auch die Veränderung der Energiebereit-

stellung (Energieträgermix) zur Emissionsmin-

derung beitragen, da die verschiedenen End-

energieträger unterschiedlich hohe Emissionen 

verursachen. Suffizienz- und Effizienzstrategien 

können den Verbrauch reduzieren, während 

Konsistenzmaßnahmen für einen emissionsär-

meren Energieträgermix sorgen. 
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Abbildung 11 Anteile der Sektoren am Endenergieverbrauch und THG-Emissionen – 2021; je Handlungsfeld: oberer Balken: Endener-

gieverbrauch; unterer Balken: THG-Emissionen (Darstellung mellon) 

Es zeigt sich deutlich, dass die Haushalte einen dominie-

renden Anteil an den Energieverbräuchen und Emissionen 

im Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg ausmachen. Der Anteil 

am Endenergieverbrauch liegt dabei mit 50,4 % deutlich 

über dem Anteil der Wirtschaft von 36,1 %. Bezogen auf 

die THG-Emissionen ergibt sich ein anderes Bild: Die Wirt-

schaft ist hier mit 42,9 % knapp vor den Haushalten mit 

42,1 % dominierend. 

 

Der Sektor Wirtschaft hat einen höheren Anteil an den 

THG-Emissionen als am Endenergieverbrauch. Grund 

hierfür ist der höhere Anteil des Stromverbrauchs im Ver-

gleich zum Sektor private Haushalte und der damit einher-

gehend vergleichsweise hohe Emissionsfaktor des Stroms 

(Bundesstrommix) (siehe unten). Ein gegenteiliges Verhal-

ten zeigt sich bei den Haushalten, deren Energieverbrauch 

zu einem höheren Maße auf die Wärmeversorgung zurück-

geht.  

Es lässt sich festhalten, dass der Großteil der Emissionen 

auf die nicht-bezirklichen Gebäude entfällt, insbesondere 

durch den Wärmeverbrauch der privaten Haushalte sowie 

den Stromverbrauch des Gewerbes. Obwohl die Bezirks-

verwaltung hier lediglich indirekte Handlungsmöglichkei-

ten hat, kann sie dennoch durch gezielte Impulse und Stra-

tegien wichtige Anstöße für eine klimafreundliche Entwick-

lung setzen.  Teilkonzept Energie und Gebäude 

Weiterhin tragen die nicht-stationären Emissionen, die 

durch den Verkehr innerhalb der Bezirksgrenzen verur-

sacht werden, mit 14 % erheblich zu den THG-Emissionen 

bei und bieten folglich einen wichtigen Ansatzpunkt für den 

bezirklichen Klimaschutz. Dabei kann die Bezirksverwal-

tung insbesondere im Nebenstraßennetz und beim ruhen-

den Verkehr wirksame Maßnahmen umsetzen.  Teilkon-

zept Mobilität 

Die bezirklichen Gebäude tragen mit 1,4 % nur einen klei-

nen Teil zu den Gesamtemissionen bei. Dennoch kommt 

ihnen eine besondere Bedeutung zu, da sie direkt im Ein-

flussbereich des Bezirks liegen. Umso wichtiger ist es, dass 

die Bezirksverwaltung seiner Vorbildfunktion gerecht wird. 

 Teilkonzept Bezirk als Vorbild 
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Der Sektor Wirtschaft setzt sich aus den Bereichen 

Industrie sowie Gewerbe, Handel und Dienstleis-

tungen (GHD) zusammen. Anhand der vorliegen-

den Datenbasis konnte nicht valide zwischen den 

Sektoren GHD und Industrie unterschieden wer-

den, da die Daten der Energieversorger keine 

Rückschlüsse hierzu ermöglichten. 
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Der Bilanzierung gemäß BISKO umfasst die konsumbe-

dingten Emissionen der Bewohner*innen nur, wenn diese 

mit einem Energieverbrauch innerhalb der Bezirksgrenzen 

verbunden sind. Da bekannt ist, dass Konsumgüter wie 

Kleidung, Lebensmittel oder elektronische Geräte erhebli-

che Energieverbräuche und Emissionen außerhalb des Be-

zirks verursachen17, werden diese im  Teilkonzept Kon-

sum und Gesellschaft beleuchtet.  

Neben der sektoralen Aufteilung ist eine Auswertung nach 

Energieträgern aufschlussreich für die Einordnung der 

Schwerpunkte im Klimaschutz (siehe Abbildung 12).  

 
Abbildung 12 Anteile der Energieträger am Endenergieverbrauch und THG-Emissionen – 2021  

Oberer Balken: Endenergieverbrauch - unterer Balken (schwarz); THG-Emissionen: grau - fossile Energieträger; grün - erneuerbare 

Energieträger; blau - Energieträger-Mix (fossil/erneuerbar) 

Etwa 46 % der nach BISKO bilanzierten Emissionen im Be-

zirk sind auf die direkte Nutzung fossiler Energieträger zu-

rückzuführen. Dabei zeigt sich eindeutig die Dominanz des 

fossilen Gases (hauptsächlich Erdgas, zzgl. eines geringen 

Anteils Flüssiggas) bei der Wärmeerzeugung. Darüber 

hinaus sind auch relevante Anteile der Stromerzeugung 

sowie der Nah- und Fernwärmeversorgung auf fossile 

Energieträger zurückzuführen. Aktuell werden lediglich 

                                                           

17  Gemäß des CO2-Rechners des Umweltbundesamtes führen 

deutschlandweit Ernährung und sonstiger Konsum zu circa 5,1 t 

CO2 pro Kopf (Umweltbundesamt, o.D.). 

1,5 % des Energieverbrauchs direkt durch erneuerbare 

Energieträger gedeckt.  

Betrachtet man das Verhältnis zwischen dem Anteil am 

Energieverbrauch und dem Anteil an den Emissionen, so 

zeigen sich deutliche Unterschiede bei den einzelnen 

Energieträgern. Besonders auffällig ist hierbei der Ener-

gieträger Strom, auf welchen knapp 52 % der Emissionen 

entfallen, obwohl lediglich etwa 30 % des Energiever-
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brauchs auf diesen zurückgehen. Dies ist auf die unter-

schiedlichen Emissionsfaktoren der Energieträger zurück-

zuführen.  

Für die Berechnung strombedingter Emissionen wird nach 

BISKO der Emissionsfaktor des Bundesstrommixes heran-

gezogen. Dieser war 2021 noch höher als der Emissions-

faktor fossiler Energieträger, die für die Wärmeversorgung 

genutzt werden. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben auf 

Bundesebene soll sich der bundesweite Strommix in den 

kommenden Jahren jedoch verbessern (siehe Kapitel 7.2). 

Aufgrund des aktuell vergleichsweise schlechten Emissi-

onsfaktors trägt Stroms im Verhältnis mehr zu den Emissio-

nen bei, als sein Anteil am Energieverbrauch vermuten 

lässt. Dies liegt am vergleichsweise schlechten Wirkungs-

grad der reinen Stromerzeugung im Vergleich zur effizien-

teren Kraft-Wärme-Kopplung, bei der Strom und nutzbare 

Wärme gleichzeitig erzeugt wird. 

Dahingegen verursacht die Fernwärme aktuell trotz eines 

Anteils von 21 % des Endenergieverbrauchs nur 4,2 % der 

bezirklichen Emissionen. Für die Emissionsberechnung der 

Fernwärme wird ein Emissionsfaktor von 0,056 Tonnen 

CO₂-e je MWh (TU Dresden, 2023) verwendet, der deut-

lich unter dem Wert der Erdgasversorgung (0,247 Tonnen 

je MWh) liegt. Die vergleichsweise gute Bewertung der 

Fernwärme ist insbesondere auch auf die parallele Strom-

erzeugung in den Kraftwerken zurückzuführen, dement-

sprechend ist der verwendete Emissionsfaktor kritisch zu 

hinterfragen. Stand jetzt basiert die Wärmeerzeugung 

noch überwiegend auf fossilen Energieträgern (über 75 % 

Erdgas, 15 % Steinkohle) und eine Dekarbonisierung der 

Fernwärme ist zwingend notwendig (siehe Teilkonzept 

Energie und Gebäude).  

Zum Vergleich der Emissionen verschiedener Bezirke kön-

nen die spezifischen THG-Emissionen, d.h. die THG-Emis-

sionen pro Kopf, herangezogen werden. Nachfolgend ist 

die Entwicklung der Pro-Kopf-Emissionen im Betrachtungs-

zeitraum von 2013 bis 2021 dargestellt. Neben dem Bun-

desdurchschnitt wurde auch das Ergebnis der anderen Be-

zirke, die bereits eine BISKO-Bilanzierung vorgenommen 

haben, ergänzt (siehe Abbildung 13).18 

 
Abbildung 13 Spezifische THG-Emissionen, Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg im Vergleich zu Deutschland & anderen Bezirken mit 

BISKO-Bilanz (Friedrichshain-Kreuzberg und Pankow inkl. provisorischem Ergebnis für 2022) (Darstellung mellon) 

                                                           

18 Die Vergleichbarkeit der Berliner Bezirke wird durch die unter-

schiedlichen verwendeten Datenquellen beschränkt. So gibt es 

insbesondere im Sektor Verkehr Unterschiede, da keine einheitli-

che Datenbasis für alle Bezirke existiert. Für das Land Berlin exis-

tiert darüber hinaus keine Bilanzierung nach dem BISKO-Stan-

dard, sodass diese auch nicht vergleichend angeführt werden 

kann. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 4,1 3,7 3,6 3,6 3,4

Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf 7,0 6,9 6,7 6,3 5,9 6,5

Bezirk Mitte 7,6 7,4 7,2 6,6 6,2

Deutschland 10,0 9,4 9,3 9,4 9,2 8,7 8,1 7,3 7,7

Bezirk Pankow 4,2 3,9 3,9 3,9 3,8 3,6 3,4 3,2 3,5 3,3

Bezirk F'hain-Kreuzberg 3,9 3,6 3,6 3,6 4,3 4,2 3,8 3,5 3,9 3,8
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Bei den THG-Emissionen pro Einwohner*in liegt der Bezirk 

Friedrichshain-Kreuzberg deutlich unter dem deutschland-

weiten Durchschnittswert. Gründe hierfür sind der relativ 

geringe Industrieanteil im Bezirk sowie der geringe Ver-

kehrsanteil im Verhältnis zu der hohen Einwohner*innen-

dichte (verglichen mit einer deutschlandweit großen An-

zahl kleinerer Kommunen mit deutlich geringerer Einwoh-

ner*innendichte und hohem Autobahnanteil). Weitere Fak-

toren sind die unterschiedliche Wohnstruktur, zum Beispiel 

die Anzahl an Haushalten in Mehrfamilienhäusern oder 

Einfamilienhäusern sowie die Wohnfläche pro Kopf. In der 

Tendenz gibt es in Berlin als Großstadt einen deutlich hö-

heren Anteil von Wohnungen in Mehrfamilienhäusern und 

eine dichtere Blockbebauung sowie Plattenbaugebiete. 

Zudem ist die Wohnfläche pro Kopf geringer als in ländli-

chen Gebieten.19  

Darüber hinaus ist der Anteil der mit Fernwärme versorg-

ten Gebäude in Berlin deutlich höher als im Bundesdurch-

schnitt. Viele der beschriebenen strukturellen Unterschiede 

zwischen den Berliner Bezirken und anderen deutschen 

Städten und Kommunen treten im Bezirk Friedrichshain-

Kreuzberg als dem am dichtesten besiedelten Innenstadt-

bezirk verstärkt auf und werden im Teilkonzept Energie und 

Gebäude detailliert betrachtet.  

Ein Vergleich mit anderen Bezirken ist daher aussagekräf-

tiger. Die Bezirke Pankow und Marzahn-Hellersdorf weisen 

in den gemeinsam bilanzierten Jahren sehr ähnliche THG-

Emissionen pro Kopf auf. Die Werte für Charlottenburg-

Wilmersdorf und Mitte liegen deutlich höher. Hauptursa-

che dafür ist der dort deutlich höhere Anteil der Wirtschaft, 

insbesondere der Industrie (Mitte), beziehungsweise der 

Einfluss der Stadtautobahn (Charlottenburg-Wilmersdorf). 

7.2. SZENARIENANALYSE 

Aufbauend auf der erfolgten Analyse der 

Ausgangssituation (Energie- und THG-Bilanz) wird in die-

sem Kapitel ein Blick in die Zukunft geworfen. Dabei wer-

den die Anforderungen an zukünftige Klimaschutzentwick-

lungen und mögliche Pfade der Emissionsreduktion erar-

beitet. Im Vordergrund steht dabei der Vergleich zwischen 

einer Entwicklung, die keine verstärkten Klimaschutzbemü-

hungen berücksichtigt, sondern eine die bisherige Entwick-

lung der THG-Emissionen fortschreibt (Trendszenario). 

Demgegenüber wird ein Klimaschutzszenario entwickelt, 

welches die notwendigen THG-Minderungen aufzeigt, um 

die internationalen und berlinweiten Klimaschutzziele im 

Bezirk zu erreichen. Die Herleitung und Abwägung der zu-

grundeliegenden übergeordneten Zielstellungen werden 

im Folgenden beschrieben.  

Zunächst wurde das Restbudget für den Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg aus dem globalen und nationalen CO2-

Restbudget abgeleitet (siehe Tabelle 1). Je nach 

Temperaturziel (1,5 oder 1,75°C) und Wahrscheinlichkeit 

der Zielerreichung (50 % oder 70 %) ergeben sich 

unterschiedliche Restbudgets. Für Friedrichshain-

Kreuzberg liegt dieses je nach Ambitionslevel zwischen 4 

und 12,2 Megatonnen (Mt). Die Zahlen verdeutlichen, dass 

ambitioniertere Maßnahmen erforderlich sind, je höher die 

Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung sein soll. Realistisch 

umsetzbar wird allerdings lediglich das 1,75°C mit einer 

Wahrscheinlichkeit von 67 % (1,75 °C | 67 %) betrachtet, 

weshalb dies die Grundlage der Szenarienanalyse bildet.

                                                           

19 Diese spezifischen Unterschiede im Wohn- und Gebäudebe-

reich werden ebenfalls im Vergleich der stationären Emissionen 

des Sektors private Haushalte verdeutlicht (siehe Anhang 5). 

Die Wohnfläche pro Kopf beeinflusst den Energie-

verbrauch, insbesondere den Bedarf an Heiz- und 

Kühlenergie. Größere Wohnungen weisen zudem 

aufgrund der größeren Oberflächen tendenziell 

höhere Wärmeverluste auf, was den zuvor genann-

ten Effekt verstärkt. 
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 Temperaturziel und Erfolgswahrscheinlichkeit 

Betrachtungsebene 1,75° | 67 %  1,50° | 50 % 1,5° | 67 % 

Globales Restbudgets in Gt ab 2022 775 500 400 

Nationale Restbudgets in Gt ab 2022 6,1 3,1 2,0 

Lokale Restbudgets in Mt ab 2022 

(Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg) 

12,2 6,2 4,0 

Tabelle 1 Herleitung lokaler Restbudgets für verschiedene Szenarien basierend auf SRU (2022) 

Trendszenario 

Das Trendszenario beschreibt den zukünftigen Entwick-

lungspfad, der sich ergibt, wenn die Entwicklungen wie bis-

her weiterlaufen und keine zusätzlichen Anstrengungen zur 

THG-Reduzierung unternommen werden. Dieses Szenario 

basiert auf einer Fortschreibung der Bilanzergebnisse der  

letzten fünf Jahre (2018 bis 2022). Das sich daraus erge-

bende Trendszenario wird in Abbildung 14 dargestellt und 

um die oben dargelegten lokalen Restbudgets, welche 

sich je nach Ambitionslevel unterscheiden, ergänzt. 

Abbildung 14 Lokales Trendszenario und Anwendung der Restbudgets (Darstellung mellon) 

Damit wird deutlich, dass mit einer Fortsetzung der Trends 

der letzten Jahre keine Klimaneutralität im Jahr 2045 er-

reicht werden kann. Selbst das Budget für das am wenigs-

ten ambitionierte Ziel (1,75 °C | 67 %) ist bei einer Fort-

schreibung des Trendszenarios bereits im Laufe des Jah-

                                                           

20 Ein Einhalten des Restbudgets wäre folglich nur unter soforti-

gem klimaneutralem Handeln ab 2032 möglich. Eine solch ab-

rupte Reduktion ist jedoch nicht realisierbar, insbesondere nicht 

unter der Fortsetzung der Trendentwicklung. 

res 2032 ausgeschöpft.20 Für einen erfolgreichen Klima-

schutz ist daher ein ambitionierteres Handeln zwingend er-

forderlich. Insbesondere wird deutlich, dass ein schnelles 

Handeln von höchster Bedeutung ist, denn je früher mög-

liche Emissionsreduktionen umgesetzt werden, desto weni-

ger wird das Budget belastet und desto mehr Zeit steht für 
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Transformationsprozesse zur Verfügung. Aus dem Verlauf 

des Trendszenarios lässt sich auch ableiten, dass die Kli-

maschutzziele des Bundes und der Länder mit einem „Wei-

ter so“ nicht erreicht werden können. 

Klimaschutzszenario 

Das entwickelte Klimaschutzszenario für Friedrichshain 

Kreuzberg (Abbildung 15) basiert auf den Ergebnissen der 

BISKO-Bilanz und zeigt, wie die Emissionen in den Sekto-

ren Wärme, Strom und Verkehr kontinuierlich reduziert wer-

den können. Es orientiert sich sowohl an der Einhaltung des 

lokalen CO2-Restbudgets für die Zielstellung 

1,75 °C | 67 %, und stellt den fließenden Übergang zur 

THG-Neutralität im Jahr 2045 dar.

Der dargestellte Entwicklungspfad verdeutlicht, wie das 

verbleibende CO2-Budget wirtschaftlich und nachhaltig 

genutzt werden kann, damit eine stetige Emissionsreduk-

tion eine realistischere Erreichung der Klimaneutralität er-

möglicht. 

Zusätzlich zu diesem restbudgetbasierten Entwicklungs-

pfad berücksichtigt die Analyse die Zielstellungen des 

EWG Bln. Die Ergebnisse werden in Abbildung 16 darge-

legt21. 

                                                           

21 Wie in Abbildung 16 ersichtlich ist eine Einbindung der Landes-

ziele für den Verkehrssektor aufgrund unterschiedlicher Bilanzie-

rungsmethoden auf Landes- und Bezirksebene nicht möglich. 

 

Ziel des EWG Bln ist es, dass die Hauptstadt bis 

2030 eine Emissionsreduktion von 70 %, bis 2040 

von 90 % jeweils gegenüber 1990 und bis 2045 Kli-

maneutralität erreicht. 
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Abbildung 16 Klimaschutzszenario Wärme und Strom unter Beachtung des lokalen Restbudgets (1,75 °C | 67 %) angepasst auf Berliner 

Ziele (Darstellung mellon)

Die in Abbildung 16 dargestellten Ergebnisse zeigen, dass 

die gesetzlichen Ziele des EWG Bln bis zum Jahr 2030 am-

bitionierter sind, als der im Klimaschutzszenario berechne-

ten Reduktionspfad des Bezirks. Da der Bezirk die Landes-

ziele in den vergangenen Jahren nicht erreichen konnte, ist 

im Sinne einer realistischen und stetigen Reduktion auch in 

den kommenden Jahren von einem Verfehlen der Ziele 

auszugehen. Um dennoch das Ziel der Klimaneutralität bis 

2045 zu erreichen und dem Restbudgetansatz gerecht zu 

werden, müssen spätestens ab dem Jahr 2030 die Lan-

desziele erfüllt werden. Nach 2030 zeigt das Klima-

schutzszenario des Bezirks einen im Vergleich zu den Lan-

deszielen verschärften Reduktionspfad, der auf einer dy-

namischen Abnahme (Sigmoidfunktion, siehe Kapitel 6.1) 

basiert. Weiterhin zeigt die Darstellung unterschiedliche 

Anforderungen an den Begriff Klimaneutralität auf (siehe 

Anhang 4).  

Der dargestellte Pfad für das Klimaschutzszenario dient 

als wesentliche Grundlage für die Entwicklung der Klima-

schutzstrategie für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg, 

welche sowohl das globale Ziel für das 1,75 °C -Szenario 

zu 67 %, als auch die Berliner Klimaschutzziele nach EWG 

Bln berücksichtigt.

Die Entwicklung des Wärmemixes und des angenomme-

nen deutschen Strommixes, welche die übergeordneten 

Annahmen für das Klimaschutz-Szenario bilden, werden im 

Folgenden zusammenfassend dargestellt (siehe Abbildung 

17). 

Die aus dem Klimaschutzszenario resultierenden hand-

lungsfeldspezifischen Reduktionsziele sowie die notwendi-

gen Auswirkungen auf die zentralen Einflussfaktoren zur 

THG-Minderung (Verbrauchsreduktion und Änderung des 

Energieversorgungsmixes) werden in den jeweiligen Teil-

konzepten betrachtet. 
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Abbildung 17 Prognose notwendige Entwicklung Wärmemix; Sonstige: Biogas, Biomasse, Braunkohle, Flüssiggas, Heizstrom und Was-

serstoff (Darstellung mellon) 

Zur Erreichung der Klimaschutzziele muss sich der Wärme-

mix bis 2045 stark verändern. Der direkte Einsatz fossiler 

Energieträger, hauptsächlich Erdgas, aber auch Heizöl 

und Kohle, muss Stück für Stück durch erneuerbare Ener-

gieträger oder einen Anschluss an das Fernwärmenetz er-

setzt werden. Für letzteres ist es von hoher Relevanz, dass 

die heute noch vorwiegend durch fossile Brennstoffe be-

triebene Kraft-Wärme-Kopplung auf erneuerbare Energie-

träger umgestellt wird. Dabei gilt es aufbauend auf den 

bestehenden relevanten Gesetzen, wie insbesondere dem 

Gebäudeenergiegesetz (GEG) und dem Wärmeplanungs-

gesetz (WPG), aufzubauen und die Wärmewende voranzu-

treiben. Die Möglichkeiten der Bezirksverwaltung, zu die-

ser Entwicklung des Wärmemixes einen Beitrag zu leisten, 

werden im Teilkonzept Energie und Gebäude dargelegt.  

Die zweite relevante Annahme, die dem Klimaschutzsze-

nario zugrunde liegt, ist die Entwicklung des Strommixes. 

Diese basiert auf den bundesweiten Ausbauzielen für die 

Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien (siehe Kapitel 

6.1). Im ersten Halbjahr 2024 werden bereits 57 % des 

Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien bereitge-

stellt. Die fortlaufende Verbesserung durch die Integration 

weiterer regenerativer Erzeugungsanlagen wird sich fort-

setzen (Fritsche & Greß, 2022), so dass sich beispielsweise 

im Jahr 2030 mit einem Anteil von 80 % erneuerbarer 

Energien ein Emissionsfaktor von 0,121 t/MWh und im Jahr 

2045 von 0,013 t/MWh ergibt.  

 

Der Emissionsfaktor für das Jahr 2045 spiegelt die An-

nahme einer 100 % erneuerbaren Stromerzeugung im 

Sinne der Klimaneutralität wider. Abbildung 18 verdeut-

licht, dass die Emissionen aus der Stromversorgung bereits 

2030 um ca. 75 % gegenüber dem heutigen Niveau redu-

ziert werden können. Die Entwicklung des Bundesstrommi-

xes liegt außerhalb der bezirklichen Zuständigkeit und 

Handlungsmöglichkeit. Welchen Beitrag die Bezirksver-

waltung dennoch leisten kann, wird im Teilkonzept Energie 

und Gebäude erläutert. 

Abbildung 18 Prognose zur Entwicklung des Emissionsfaktors 

Strom gemäß Bundesstrommix (Darstellung mellon) 
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Ein Emissionsfaktor von 0,121 t/MWh bedeutet, 

dass bei der Erzeugung von 1 Megawattstunde 

Strom ca. 121 Kilogramm CO2 ausgestoßen wer-

den. 
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Die Entwicklung der Szenarien und der Abgleich verschie-

dener Zielsetzungen zeigt zunächst, dass ein ambitionier-

teres Handeln zwingend erforderlich ist. Weiterhin wird 

deutlich, dass eine Entwicklung nach den gesetzlichen ver-

ankerten Emissionsreduktionszielen des EWG Bln das ver-

bleibende Restbudgets berücksichtigt und folglich den 

notwendigen Reduktionspfad für eine realistische, konti-

nuierliche Verbesserung im Sinne des Klimaschutzes auf-

zeigt. Gleichzeitig wird aufzeigt, dass dieser Pfad von der 

Entwicklung relevanter Einflussfaktoren wie dem Wärme- 

und dem Strommix abhängig ist. Diese Auswirkung dieser 

Entwicklungen und die Handlungsmöglichkeiten des Be-

zirks werden in den jeweiligen Teilkonzepten betrachtet. 

 

 Im Jahr 2021 wurden im Bezirk 3,96 Mio. MWh Endenergie verbraucht. Die größten Anteile entfallen 

auf Wärme (60 %), gefolgt von Strom (30 %) und Kraftstoffen (10 %). Diese Energieverbräuche verur-

sachten 1,12 Mio. Tonnen CO₂-eq, wobei die Wirtschaft (43 %) und private Haushalte (42 %) die Haupt-

verursacher sind. Strategien sollten vorrangig auf die Dekarbonisierung von Wärme und Strom abzielen, 

um die größten Emissionsquellen zu adressieren. 

 Emissionen aus dem Verkehr (14 %) tragen wesentlich zur Bilanz bei. Die bezirklichen Gebäude haben 

mit 1,4 % einen geringeren Anteil, bieten jedoch direkte Handlungsoptionen zur Vorbildfunktion.  

 Je nach Ambitionsniveau (1,5 °C oder 1,75 °C) steht dem Bezirk ein Restbudget von 4 bis 12,2 Mt CO₂ 

zur Verfügung. Ohne ambitionierte Maßnahmen wären diese bereits 2025 (1,5 °C) bzw. 2032 (1,7 °C) 

erschöpft. Ein schnelles und konsequentes Handeln ist erforderlich, um langfristig Klimaneutralität zu 

erreichen und das Restbudget effizient zu nutzen. 

 Das Klimaschutzszenario zeigt den erforderlichen Reduktionspfad auf, der nötig ist, um das lokale Rest-

budget einzuhalten und die Klimaziele gemäß des Pariser Abkommens als auch die Berliner Klima-

schutzziele nach EWG einzuhalten. Die Bezirksverwaltung sollte diesen Pfad als wesentliche Grundlage 

nutzen und eine ambitionierte, kohärente Strategie verfolgen. 
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8. VERSTETIGUNGSSTRATEGIE
Ziel der Verstetigungsstrategie ist die langfristige Veran-

kerung des Klimaschutzes als Gemeinschafts- und Quer-

schnittsaufgabe. Dafür bildet das Klimaschutzkonzept ei-

nen wichtigen Grundbaustein. Neben der erfolgten syste-

matischen Identifikation von Anknüpfungspunkten und 

Handlungsspielräumen innerhalb der Verwaltung soll si-

chergestellt werden, dass Klimaschutzaspekte zukünftig in 

allen relevanten Entscheidungs- und Verwaltungsprozes-

sen frühzeitig integriert und berücksichtigt werden. Struktu-

relle, personelle und finanzielle Aspekte müssen berück-

sichtigt werden, um eine kontinuierliche und zielgerichtete 

Klimaschutzarbeit bis zum Erreichen der Klimaneutralität 

zu ermöglichen. 

Im Zentrum steht dabei das Klimaschutzmanagement, das 

im Klimateam des Bezirks angesiedelt ist. Das Klimateam 

setzt sich zusammen aus zwei Klimaschutzmanager*innen, 

einer Klimaanpassungsmanager*in und eine*r Klimabe-

auftragten. Es wurde im Jahr 2023 unter der Organisatio-

neinheit Klima und Internationales gegründet und agiert 

als zentrale Anlaufstelle des Bezirks für alle Klimafragen.  

Das Klimaanpassungs- und Klimaschutzmanagement wer-

den im Klimateam fest verzahnt. In enger Zusammenarbeit 

mit den Fachämtern unterstützt das Klimateam aktuell und 

langfristig die systematische Integration von Klimaanpas-

sung und -schutz in bestehende und zukünftige Prozesse 

und Planungen sowie die Umsetzung von Maßnahmen. Um 

eine effiziente, umfassende und möglichst vereinfachte In-

tegration von Klimaschutzaspekte in alle Tätigkeitsberei-

che der Bezirksverwaltung zu ermöglichen, gilt es, verwal-

tungsinterne Prozesse zu verbessern und zu vereinfachen 

oder Expert*innen und Zuständige in den entsprechenden 

Ämtern zu begleiten.  

Die Schlüsselmaßnahmen des Klimaschutzkonzepts sind 

so gestaltet, dass sie von den verschiedenen Fachämtern 

sowie zusätzlich hierzu von der Organisationseinheit Klima 

und Internationales in Zusammenarbeit mit weiteren rele-

vanten Akteuren umgesetzt werden können. Dennoch ist 

die Umsetzung stark von den finanziellen Mitteln des Be-

zirks, des Landes und des Bundes abhängig. Zu den Kern-

aufgaben des Klimaschutzmanagements gehört deshalb 

auch, die Fachämter bei der Beantragung von Fördermit-

teln zu beraten und zu unterstützen sowie teilweise die ers-

ten Umsetzungsschritte der Schlüsselmaßnahmen zu initi-

ieren. Je nach Maßnahme variiert die Rolle des Klima-

teams; häufig agiert es koordinierend und fördert die Zu-

sammenarbeit und Vernetzung mit Akteuren innerhalb 

und außerhalb der Verwaltung. Der Prozess der Konzep-

terstellung hat gezeigt, dass es diesbezüglich Potenzial 

gibt, welches ausgeschöpft werden sollte. Hier spielt auch 

die verwaltungsinterne Kommunikation über bestehende 

und geplante Vorhaben sowie zur möglichen Beteiligung 

anderer Ämter eine wesentliche Rolle.  

Das Klimateam analysiert übergeordnet alle notwendigen 

Ressourcen und Informationen, um effektive und passge-

naue THG-Minderungsstrategien und Maßnahmen zu ent-

wickeln. Zudem sensibilisiert es für die Notwendigkeit kon-

kreter Schritte zum Klimaschutz und bereitet wichtige Da-

tengrundlagen auf. So können fundierte klimarelevante 

Entscheidungen getroffen und Synergien und Zielkonflikte 

zwischen Klimaschutz und Klimaanpassung frühzeitig anti-

zipiert und adressiert werden. Fortschritte und Ergebnisse 

der Maßnahmenumsetzung werden durch das Klimateam 

im Rahmen eines regelmäßigen Monitoring und Control-

ling transparent gemacht (siehe Kapitel 9). 

Ein weiterer wichtiger Baustein der Verstetigungsstrategie 

ist die Etablierung und Nutzung von Netzwerkstrukturen 

innerhalb und außerhalb der Verwaltung. Ziel ist es, von 

den Erfahrungen anderer zu profitieren, sich gegenseitig 

zu unterstützen und effiziente Strukturen für die Maßnah-

menumsetzung zu schaffen. Der Aus- und Aufbau themen-

übergreifender, interdisziplinärer Strukturen auf verschie-

denen politischen und administrativen Ebenen wird als 

maßgeblich für den Erfolg der Klimaschutzstrategie ange-

sehen. Dabei wird auf bereits existierende Formate wie die 

bezirksinterne AG Planung und insbesondere die Steue-

rungsrunde Klima, aber auch den bezirksübergreifenden 

Austausch der Klimabeauftragten sowie der Klimaschutz-

manager*innen zurückgegriffen.  

Von großer Bedeutung ist auch die weitere Einbindung des 

Klimabeirates. Hier gilt es, Prozesse zu entwickeln, um die 

Expertise des Klimabeirates effizient und projektspezifisch 

in die Arbeit der Bezirksverwaltung, insbesondere hinsicht-

lich der Maßnahmenumsetzung, einbinden zu können.  
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Um diesen Aufgaben gerecht werden zu können, ist es es-

senziell, dass die Personalstellen der Klimaschutzmana-

gerinnen im Klimateam ab Mitte 2025 langfristig über 

Haushaltsmittel in der Organisationseinheit Klima und In-

ternationales verankert und verstetigt werden.  

Im Doppelhaushalt 2024/25 stehen dem Bereich Klima 

jährlich 296.500€ für klimaverbessernde Maßnahmen zu 

Verfügung. Diese Mittel dienen primär der Deckung von 

Eigenmittelbeträgen für förderfähige Projekte. Da diese 

Projekte jedoch immer von den Fachämtern umgesetzt 

werden müssen, deren Personalkapazitäten bereits jetzt 

überspannt sind, ist eine Aufstockung des Klimateams mit 

Ingenieur*innen in Form einer Task Force für die Umset-

zung von geförderten Projekten eine sinnvolle Lösung. Zu-

sätzlich sollte erwogen werden, Fachpersonal mit Klima-

kompetenz in weiteren Verwaltungsabteilungen zu etablie-

ren und klimarelevante Positionen zu stärken.  

Insgesamt zielt die Verstetigungsstrategie darauf ab, das 

Klimaschutzmanagement als zentrale Instanz zu etablie-

ren, die die Umsetzung des Klimaschutzkonzepts koordi-

niert, voranbringt und langfristig als Gemeinschafts- und 

Querschnittsaufgabe in der Verwaltungsstruktur des Be-

zirks Friedrichshain-Kreuzberg verankert. Dabei soll auf 

bestehenden Strukturen aufgebaut, diese gestärkt und ge-

gebenenfalls Prozesse angepasst werden. Durch diesen 

ganzheitlichen Ansatz soll der Bezirk in die Lage versetzt 

werden, den Klimawandel zu begrenzen und proaktiv da-

mit umzugehen. 

 

 

 Das Klimateam sollte verstetigt und langfristig finanziell und personell abgesichert werden, um eine effek-

tive Koordination und Integration von Klimaschutzmaßnahmen in die Verwaltungsprozesse sicherzustellen. 

 Darüber hinaus ist die Stärkung fachamtsübergreifender Zusammenarbeit entscheidend, um Synergien 

innerhalb der Verwaltung bestmöglich zu nutzen. 

 Der Aufbau von Netzwerkstrukturen und dem Austausch innerhalb und außerhalb der Verwaltung gilt es zu 

fördern, um die Umsetzung von Klimaschutzmaßnahmen zu optimieren. 

 Die Aufbereitung und Bereitstellung relevanter Datengrundlagen ist essenziell, mit besonderem Blick auf 

die Schließung bestehender Wissenslücken. 
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9. CONTROLLING-KONZEPT 
Für die erfolgreiche Umsetzung des Klimaschutzkonzeptes 

von Friedrichshain-Kreuzberg ist die Einführung eines Mo-

nitoring- und Controlling Systems unerlässlich. Die Einfüh-

rung dieses Systems verfolgt zwei zentrale Ziele: Zum ei-

nen die regelmäßige Messung und Bewertung des Umset-

zungsstands der festgelegten Maßnahmen und zum an-

deren die Überprüfung, ob die langfristigen Ziele – insbe-

sondere die im EWG Bln formulierten Reduktionsziele und 

die damit zusammenhängenden Zielsetzungen des Klima-

schutzkonzeptes (siehe Kapitel 7.2) – erreicht werden.  

Der Monitoring- und Controlling-Prozess umfasst zwei 

Hauptkomponenten: 

 Monitoring (Datenerhebung): Hier werden kontinu-

ierlich Daten zur THG-Emissionen und weiteren kli-

marelevanten Faktoren zur Umsetzung und dem 

Fortschritt der Klimaschutzmaßnahmen erfasst.  

 Controlling (Bewertung und Anpassung): Aufbau-

end auf den erhobenen Daten werden der Umset-

zungsprozess der Maßnahmen und deren Zielerrei-

chung kontrolliert, bewertet und gegebenenfalls an-

gepasst. Die Wirksamkeit der Maßnahme soll über-

prüft sowie Hemmnisse und Anpassungsbedarfe 

identifiziert werden. Ziel ist es, die Erreichung der 

Klimaschutzziele durch die Maßnahmen sicherzu-

stellen.  

Messung und Bewertung des Umsetzungsstands 

der festgelegten Maßnahmen 

Für die Bewertung des Fortschritts auf Maßnahmenebene 

wurden für jede Schlüsselmaßnahme Indikatoren festge-

legt. Hierzu gehören sowohl direkte Effekte (wie die Sen-

kung des Energieverbrauchs durch Energieeffizienzmaß-

nahmen) als auch indirekte (z. B. die Sensibilisierung durch 

Kampagnen, welche dann zu Einsparungen führen kann). 

Da insbesondere die indirekten Effekte schwer quantifizier-

bar sind, sind die Indikatoren teils qualitativer und teils 

quantitativer Art.  

Die Datenerfassung erfolgt laufend. Hauptverantwortlich 

sind hierfür die federführenden Akteure einer jeweiligen 

Maßnahme sowie das Klimateam, das die übergreifende 

Koordination übernimmt.  

Eine möglichst niedrigschwellige Erfassung der Fort-

schritte wird angestrebt, zum Beispiel durch halbjährliche 

Berichte ab Beginn der Umsetzung. Wie häufig Abfragen 

gestaltet werden, hängt mit der Laufzeit und dem Umfang 

der Maßnahme zusammen. In Einzelfällen erfolgen die Ab-

fragen gekoppelt an bestehende Zyklen, so erfolgen zum 

Beispiel Abfragen zur Effizienzsteigerung zeitlich verknüpft 

mit der Erstellung des Energieberichts. Bei Verzögerungen 

sind Hemmnisse (zum Beispiel Personal- oder Investitions-

bedarf) zu dokumentieren, damit ein kontinuierliches Ver-

ständnis der Herausforderungen sichergestellt und daran 

anknüpfende Strategien zur Unterstützung dieser Maßnah-

men entwickelt werden können. 

Überprüfung der Zielerreichung 

Die Fortschreibung der Energie- und THG-Bilanz ist rele-

vant, um den Fortschritt bezüglich der Einhaltung der Re-

duktionspfade und folglich der Erreichung der Klimaziele 

zu überwachen. Daten zu den folgenden Kategorien wer-

den kontinuierlich ermittelt und in den Klimaschutzplaner 

eingepflegt:  

 Energieverbräuche (aufgeschlüsselt Endenergieträ-

ger und Sektoren) 

 Daraus resultierende THG-Emissionen (aufge-

schlüsselt nach Endenergieträger und Sektoren) 

 Verkehrsdaten (Nutzung und Analyse von bezirks-

scharfen Mobilitätsdaten zur Bewertung der ver-

kehrsbedingten Emissionen) 

Es ist wichtig zu beachten, dass die entwickelten Maßnah-

men und ihre prognostizierten THG-Einsparungen nur ei-

nen Teilaspekt der gesamten Emissionsreduktion und der 

notwendigen Reduktionspfade abdecken. Die Bezirks-

ebene wird zusätzlich durch Klimaschutzstrategien 

und -entwicklungen beeinflusst, die auf europäischer, na-

tionaler und Landesebene stattfinden. Die Entwicklungen 

auf übergeordneter Ebene haben ebenfalls Auswirkungen 

auf die lokalen THG-Emissionen. Dementsprechend bietet 

die Messung der Wirkung auf Maßnahmenebene ein rele-

vantes Instrument, um die Minderungserfolge der Bezirks-

verwaltung von anderen Einflussfaktoren getrennt zu be-

trachten. 
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Die Gesamtbilanzierung wird dazu genutzt, den Fortschritt 

bezüglich der Einhaltung der notwendigen Reduktions-

pfade zu überwachen und darüber hinaus notwendige 

Handlungsbedarfe (beispielsweise in einzelnen Sektoren) 

zu identifizieren und auf Maßnahmenebene darauf zu rea-

gieren. Dementsprechend gilt es, zukünftige Maßnahmen 

aus dem Ideenspeicher (siehe Teilkonzepte) abzuleiten 

und darüber hinaus weitere Maßnahmen zu ergänzen so-

wie bestehende Maßnahmen nachzuschärfen.  

Wichtig ist, dass Einzelmaßnahmen teilweise nur geringe 

THG-Reduktionen mit sich bringen und dennoch hinsicht-

lich der indirekten Wirkung (zum Beispiel durch Nachah-

mungseffekte) längerfristig eine hohe Relevanz haben. 

Weiterhin kann sich der Anpassungsbedarf, der sich auf 

Maßnahmenebene ergibt, auch aus Änderungen der Rah-

menbedingungen (gesetzlicher Rahmen und damit einher-

gehende übergeordnete Zielsetzungen, Organisations-

strukturen und politische Prioritäten) ergeben.  

Notwendige Strukturen 

Für die Erfassung und Bewertung der Daten ist eine amts-

übergreifende Zusammenarbeit unabdingbar. Dies bein-

haltet die Erhebung und Aufbereitung der Daten aus dem 

Monitoring und ein systematisches Vorgehen beim Con-

trolling, um Maßnahmen und Indikatoren gegebenenfalls 

bedarfsgerecht anzupassen.  

Die Struktur des Controllings sieht vor, dass Daten durch 

das Klimateam zentral gespeichert und verwaltet werden, 

um eine einheitliche Übersicht über den Umsetzungsstand 

der Maßnahmen und die Erreichung der Klimaziele zu ge-

währleisten. Dazu gilt es, eine effiziente (und fachamts-

übergreifende) Datenmanagementstruktur zu etablieren. 

Die Nutzung einer digitalen Plattform kann dabei helfen, 

die Daten sowohl von oben nach unten (übergeordnete Bi-

lanzierung) als auch von unten nach oben (Maßnahmen-

ebene) zu erfassen und darzustellen sowie diese miteinan-

der zu verknüpfen. Eine solche Plattform bietet auch in Be-

zug auf Transparenz und Öffentlichkeitsarbeit Potenzial. 

Es gilt, die Möglichkeiten zur Einführung einer digitalen 

Plattform zu prüfen. Dabei ist es von hoher Relevanz, dass 

Doppelstrukturen weitestgehend vermieden werden.  

Kommunikation und Transparenz 

Die Ergebnisse des Controllings gilt es in regelmäßigen 

Abständen an die Öffentlichkeit und die zuständigen Gre-

mien (darunter der UGK-Ausschuss und der Klimabeirat) zu 

kommunizieren. Dies erfolgt durch jährliche Kurzberichte, 

zum Beispiel zum Umsetzungsstand der Schlüsselmaßnah-

men, sowie die Veröffentlichung der Ergebnisse der jährli-

chen Bilanzierung. Ziel ist es, die Bürger*innen, die politi-

schen Entscheidungsträger*innen und die beteiligten Ver-

waltungseinheiten über den Fortschritt und die Herausfor-

derungen der Klimaschutzmaßnahmen auf dem Laufen-

den zu halten. Alle drei Jahre wird ein umfangreicherer Be-

richt für Entscheidungstragende erstellt. 

 

 Die Erfassung der Maßnahmenumsetzung erfolgt laufend durch federführende Akteure und wird vom Kli-

mateam koordiniert. 

 Das Monitoring der Emissionen des Bezirks wird im Rahmen der jährlichen Energie- und THG-Bilanz durch-

geführt. 

 Auf Basis der Gesamtbilanzierung und der Umsetzung erfolgt die Identifikation weiterer Handlungsbedar-

fen. 

 Im Sinne einer transparenten Darstellung der Fortschritte und Herausforderungen erfolgt eine regelmäßige 

Berichterstattung an Öffentlichkeit und zuständige Gremien. 
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10. KOMMUNIKATIONSSTRATEGIE 
Die Kommunikationsstrategie verfolgt das Ziel, die Ergeb-

nisse des Klimaschutzkonzeptes in die breite Öffentlichkeit 

zu tragen und verschiedene Zielgruppen zu erreichen, zu 

sensibilisieren und bei der Umsetzung einzubinden. Dabei 

soll auf den bisherigen Prozess zur Beteiligung der Öffent-

lichkeit sowie zur internen Vernetzung der Verwaltungsak-

teure, welche die Konzepterstellung begleitet und berei-

chert haben (siehe Kapitel 5), aufgebaut werden. Im An-

schluss an die Veröffentlichung des Konzeptes ist es ziel-

führend, die Bevölkerung über die Entwicklungen des be-

zirklichen Klimaschutzes zu informieren. Die Kommunika-

tion über das Klimaschutzkonzept erfolgt in diesem Sinne 

auf vielfältige Weise und ist langfristig ausgerichtet. 

Informationen leicht zugänglich machen 

Ein zentrales Element ist der Ausbau der bestehenden 

Webseite. Diese informiert über die Entwicklungen der be-

zirklichen Klimaschutzbestrebungen. Gleichzeitig bietet sie 

eine wichtige Plattform, um über bestehende Förderpro-

gramme für unterschiedliche Zielgruppen (Verwaltung, 

Gewerbe, soziale Einrichtungen, Zivilgesellschaft, etc.) zu 

informieren. Es gibt bereits viele hilfreich Tools und gut auf-

bereitete Informationen, die von unterschiedlichen Akteu-

ren erarbeitet wurden und online verfügbar sind. Die Web-

seite soll zukünftig dazu dienen, diese bestehenden Ange-

bote (wie zum Beispiel Fortbildungen oder Vernetzungs-

möglichkeiten) und Ressourcen (wie zum Beispiel Leitfä-

den oder Bildungsmaterialien) für unterschiedliche Ziel-

gruppen sichtbar und leicht zugänglich zu machen. Infor-

mationen mit räumlicher Verortung (wie zum Beispiel die 

Potenzial für erneuerbare Energien und der Ausbau der 

Radinfrastruktur) sollen auf dem bezirklichen Geoportal 

MeinXhain.de bereitgestellt und aktualisiert sowie über die 

Website beworben werden. Fachakteure sollen darüber 

hinaus verstärkt angeregt werden, künftig zusätzliche Infor-

mationen über die Plattformen zu veröffentlichen. 

Die Webseite verlinkt zudem auf das sogenannte Klima-

dashboard. Dieses soll in Zusammenarbeit mit dem City-

Lab entstehen. Es macht Informationen auf einer webba-

sierten Plattform schnell und unkompliziert abrufbar. Zum 

einen werden die grundlegenden Analysen des Klima-

schutz- und Klimaanpassungskonzepts vereinfacht und 

grafisch ansprechend dargestellt. Zum anderen zeigt es 

bereits umgesetzte Projekte, sowie Vorhaben, die sich in 

der Umsetzung und Planung befinden. Ziel ist es, die Öf-

fentlichkeit für das Thema Klimaschutz zu sensibilisieren, 

Partizipationsmöglichkeiten aufzuzeigen und das Handeln 

der Verwaltung in Bezug auf Klimathemen transparent, 

verständlich und übersichtlich darzustellen. 

Ansprechbar sein 

Öffentliche Veranstaltungen spielen ebenfalls eine wich-

tige Rolle bei der Kommunikation zum Klimaschutz und 

konkreten Maßnahmen. So soll im Februar 2025 eine Ver-

anstaltung zur Vorstellung des Konzepts stattfinden. Dar-

über hinaus sind weitere Veranstaltungen in der Planung, 

um die Bürger*innen die Möglichkeit zu geben, sich über 

Klimaschutz sowie Projekte und Aktivitäten zu informieren. 

Dafür bieten Aktionsformate, wie zum Beispiel der Berliner 

Klimatag, die Berliner Zero Waste-Aktionswochen, die Eu-

ropäische Mobilitätswoche oder der Tag der Städte-

bauförderung einen wichtigen Rahmen, wo der Bezirk sich 

einbringen kann. 

Reichweite schaffen 

Um den Klimaschutz und auch die Klimaanpassung greif-

barer und verständlicher zu machen, wird eine professio-

nelle Kommunikationsagentur engagiert, die eine „bot-

tom-up“ Kommunikationsstrategie entwickelt. Diese „bot-

tom-up“-Perspektive ermöglicht es, die Themen Klima-

schutz und -anpassung auf lokaler Ebene, direkt vor der 

Haustür, erlebbar zu machen. Mit der Kommunikationsstra-

tegie wird auch ein Kommunikationsbaukasten (Sharepics, 

Vorlagen etc.) entwickelt, der dann flexibel und zielgrup-

pengerecht genutzt werden kann. Darüber hinaus wird in 

Zusammenarbeit mit der Pressestelle projektbasiert über 

soziale Medien, wie Instagram und LinkedIn, kommuniziert, 

wobei der entwickelte Kommunikationsbaukasten zukünftig 

als Grundlage dient. Pressemitteilungen und der Bezirksti-

cker können zudem dafür genutzt werden, aktuelle Ent-

wicklungen der Verwaltung zu kommunizieren. Auch die 

Vernetzung mit lokalen Medien wird angestrebt, um die 

Reichweite der bezirklichen Klimaschutzaktivitäten berlin-

weit zu erhöhen. Grundsätzlich soll das neu entwickelte 

Klima-Logo des Bezirks im Rahmen der Öffentlichkeitsar-

beit zur verstärkten Identifizierung mit dem Bezirk und sei-

nem Klimaschutzhandeln beitragen.
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Netzwerke aufbauen und nutzen 

Bezirksübergreifende Runden und deutschlandweite 

Netzwerke sowie Partnerschaften sind wichtig, um den 

Austausch zu fördern und gemeinsam Lösungen zu finden.  

Die Umsetzung der Maßnahmen wird durch Workshops mit 

den beteiligten Akteuren begleitet. Weiterhin sollte eine 

Anknüpfung an bestehende Formate erfolgen, um gezielt 

Akteursgruppen wie das Gewerbe, die Wohnungswirt-

schaft und soziale Träger zunehmend miteinzubinden. Die 

Einbindung von Multiplikator*innen, wie Stadtteilkoordina-

tor*innen und Nachbarschaftshäuser, spielt dabei eine 

entscheidende Rolle, um Klimaschutz in der Gesellschaft 

zu verankern und gemeinsam an Lösungen zu arbeiten. 

Verwaltungsinternen Austausch fördern 

Gleichzeitig ist auch die Förderung des fachamtsübergrei-

fenden Austauschs von großer Bedeutung. Im Rahmen der  

bezirksinternen Steuerungsrunde Klima wird dazu unter 

Federführung des Klimateams der Austausch zwischen ver-

schiedenen Fachämtern, die an den Maßnahmen beteiligt 

sind, gefördert und die Zusammenarbeit unterstützt. Dar-

über hinaus hat der Prozess der Konzepterstellung gezeigt, 

dass es bezüglich des fachamtsübergreifenden Aus-

tauschs Potenziale gibt, welches ausgeschöpft werden 

sollte. Hier spielt die verwaltungsinterne Kommunikation 

über bestehende und geplante Vorhaben sowie die unter-

stützende Koordination bei fachamtsübergreifenden Pro-

jekten eine wesentliche Rolle (siehe Kapitel 8). Dabei kann 

neben der Steuerungsrunde Klima auf weitere bestehende 

Formate wie die bezirksinterne AG Planung und Möglich-

keiten der Datenkoordination zum Beispiel über das Intra-

net oder den verwaltungsinternen Geodatenviewer zurück-

gegriffen werden. 

 Der Ausbau der Webseite und die Entwicklung eines Klimadashboards sind notwendig, um Informationen 

zu Klimaschutzmaßnahmen transparent und zugänglich zu machen. 

 Öffentliche Veranstaltungen sollten organisiert werden, um die Bevölkerung zu informieren, für das Thema 

Klimaschutz zu sensibilisieren und Möglichkeiten zur Vernetzung zu schaffen. 

 Es ist wichtig, eine Kommunikationskampagne zu entwickeln, die gezielt auf Klimaschutzthemen aufmerk-

sam macht und das Engagement der Bürger*innen fördert. 

 Austauschrunden und Workshops sollten genutzt werden, um die Vernetzung zwischen verschiedenen Akt-

euren zu fördern und den Dialog über Klimaschutzmaßnahmen zu intensivieren. 

 Die Förderung des fachamtsübergreifenden Austausches und der Zusammenarbeit ist entscheidend, um 

Synergien zu nutzen und eine kohärente Umsetzung von Klimaschutzstrategien zu gewährleisten. 
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11. AUSBLICK 
Ziel des Klimaschutzkonzeptes ist es, das Berliner Ziel der 

Klimaneutralität bis 2045 zu erreichen. Gleichzeitig macht 

das Konzept deutlich, dass effektiver Klimaschutz nur 

durch gemeinsames Handeln gelingen kann. Auf dieser 

fachlichen Grundlage und der erfolgreichen Zusammen-

arbeit mit Akteuren aus Verwaltung, Wirtschaft, Wissen-

schaft und der engagierten Zivilgesellschaft gilt es nun 

aufzubauen. Nur so können wir den Herausforderungen 

des Klimawandels auf lokaler Ebene zielgerichtet und 

nachhaltig begegnen und die Zukunftsfähigkeit des Bezirks 

langfristig sichern.  

In diesem Sinne ist es entscheidend, die erarbeiteten 

Schlüsselmaßnahmen nun konsequent umzusetzen und 

durch ein kontinuierliches Controlling zu überwachen, um 

bei Bedarf gezielt nachsteuern zu können.  

Gleichzeitig ist es wichtig, aufbauend auf dem Konzept, 

die breite Öffentlichkeit im Bezirk für die Dringlichkeit des 

Klimaschutzes zu sensibilisieren und für die notwendigen 

Veränderungen und Maßnahmen zu mobilisieren.  

Der Weg zur Klimaneutralität erfordert Engagement, Kre-

ativität und Durchhaltevermögen. Mit dem vorliegenden 

Konzept wird eine wichtige Grundlage gelegt, um diese 

Herausforderung gemeinsam anzugehen und Friedrichs-

hain-Kreuzberg zu einem klimafitten Bezirk zu entwickeln.  
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GLOSSAR 

B 

Benchmarkwert 

Ein Referenzwert, der als Vergleichsmaßstab für die Leis-

tung oder Effizienz in einem bestimmten Bereich dient. Im 

Klimaschutz kann er beispielsweise verwendet werden, um 

die Fortschritte bei der Reduzierung von Treibhaus-

gasemissionen zumessen. 

Bottom-Up 

Ein Ansatz, bei dem Daten oder Initiativen von der unters-

ten Ebene nach oben gesammelt oder umgesetzt werden.  

C 

CO₂-Emissionen 

Die Freisetzung von Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre, 

hauptsächlich durch menschliche Aktivitäten wie die Ver-

brennung fossiler Brennstoffe. CO₂ ist das wichtigste Treib-

hausgas und trägt maßgeblich zum Klimawandel bei. 

CO2 Äquivalente (CO2-eq) 

CO2-Äquivalente sind eine Maßeinheit zur Vereinheitli-

chung der Klimawirkung verschiedener Treibhausgase, 

wobei die Wirkung auf das Treibhauspotenzial von CO2 

bezogen wird. 

D 

Dekarbonisierung 

Der Prozess der Reduzierung oder Eliminierung von CO₂-

Emissionen, insbesondere durch den Übergang von fossi-

len zu erneuerbaren Energiequellen. 

E 

Effizienz  

Im Kontext des Klimaschutzes bezieht sich Effizienz auf die 

optimale Nutzung von Ressourcen, um maximale Leistung 

bei minimalem Energieeinsatz zu erzielen. Dies kann durch 

verbesserte Technologien oder optimierte Prozesse er-

reicht werden. 

 

 

Emissionsfaktor 

Ein Wert, der angibt, wie viele Treibhausgasemissionen 

(meist in CO₂-Äquivalenten) pro Einheit einer bestimmten 

Aktivität oder eines Energieträgers entstehen. Emissions-

faktoren werden verwendet, um die Gesamtemissionen ei-

ner Aktivität oder eines Prozesses zu berechnen. Beispiels-

weise gibt der Emissionsfaktor für Strom an, wie viel CO₂ 

pro Kilowattstunde verbrauchten Stroms emittiert wird. 

Energieeffizienz 

Die Fähigkeit, den Energieverbrauch zu minimieren, ohne 

die Leistung oder den Komfort zu beeinträchtigen. Ener-

gieeffiziente Maßnahmen tragen potenziell zur Reduzie-

rung von Energiekosten und Treibhausgasemissionen bei. 

Energieträgermix 

Die Zusammensetzung verschiedener Energiequellen, die 

zur Energieversorgung eines bestimmten Gebiets oder 

Systems verwendet werden, wie beispielsweise fossile 

Brennstoffe, erneuerbare Energien und andere Quellen. 

Erneuerbare Energien 

Energiequellen, die sich natürlich erneuern oder praktisch 

unerschöpflich sind, wie Sonnenenergie, Windkraft, Was-

serkraft, Geothermie und Biomasse. Sie spielen eine 

Schlüsselrolle bei der Reduzierung von Treibhausgasemis-

sionen und der Bekämpfung des Klimawandels. 

F 

Fernwärme, Fernwärmeversorgung 

Ein System zur zentralen Wärmeversorgung, bei dem 

Wärme in einer zentralen Anlage erzeugt und über ein 

Rohrleitungsnetz an Gebäude verteilt wird. 

Flächennutzungsdruck 

Die Konkurrenz um begrenzte Flächen in urbanen Räumen 

für verschiedene Nutzungen wie Wohnen, Gewerbe, Ver-

kehr oder Grünflächen. 
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H 

Hauptanwendung 

Der primäre oder häufigste Einsatzbereich einer Techno-

logie oder Maßnahme im Kontext des Klimaschutzes. 

Hitzeinseln 

Urbane Gebiete, die deutlich wärmer sind als ihre ländli-

che Umgebung, oft aufgrund von dichter Bebauung, ver-

siegelten Flächen und geringer Vegetation.  

K 

Klimaanpassung 

Strategien und Maßnahmen zur Anpassung an die bereits 

eingetretenen oder erwarteten Auswirkungen des Klima-

wandels.  

Klimabeirat 

Ein Gremium von Expert*innen, das Entscheidungstra-

gende in Klimafragen berät und Empfehlungen für Klima-

maßnahmen gibt. 

Klimagerechtigkeit 

Ein Konzept, das die ungleiche Verteilung der Auswirkun-

gen des Klimawandels und der Verantwortung für dessen 

Bekämpfung adressiert. Es zielt darauf ab, faire Lösungen 

zu finden, die sowohl ökologische als auch soziale Aspekte 

berücksichtigen. 

Klimaneutralität 

Ein Zustand, in dem menschliche Aktivitäten keinen Netto-

effekt auf das gesamte Klimasystem haben. Dies wird er-

reicht, indem alle Treibhausgasemissionen (CO₂, Methan, 

Lachgas etc.) so weit wie möglich reduziert und verblei-

bende Emissionen durch Maßnahmen zur Treibhaus-

gasentnahme ausgeglichen werden. Klimaneutralität ist 

umfassender als CO₂-Neutralität, da sie alle klimawirksa-

men Gase einbezieht. 

Konsistenz 

Neben Effizienz und Suffizienz eine Nachhaltigkeitsstrate-

gie, bei der es um die Verträglichkeit menschlichen Han-

delns mit den natürlichen Kreisläufen geht. Es geht darum, 

Prozesse und Produkte so zu gestalten, dass sie im Ein-

klang mit der Natur stehen und keine schädlichen Auswir-

kungen haben. Ein Beispiel ist die die Verwendung erneu-

erbarer Energien. 

L 

Leitungsgebundene Energie 

Leitungsgebundene Versorgung bedeutet, dass Energie 

(wie bspw. Fernwärme oder Erdgas) über ein festes Netz 

von Rohren oder Leitungen direkt zu den Verbraucher*in-

nen transportiert wird, was sowohl Vor- als auch Nachteile 

hat. Während Fernwärmenetze theoretisch auf erneuer-

bare Energieträger umgestellt werden können, sind Erd-

gasleitungen für Klimaschutzziele problematisch, da sie 

nur begrenzt umgenutzt werden können und zu Lock-In-Ef-

fekten führen. 

M 

Megawattstunde 

Maßeinheiten für Energie. Eine Megawattstunde (MWh) 

entspricht tausend Kilowattstunden, eine Gigawattstunde 

(GWh) entspricht einer Million Kilowattstunden. Diese Ein-

heiten werden oft zur Messung des Energieverbrauchs von 

größeren Gebieten oder Industrieanlagen verwendet 

N 

Nicht-stationäre/mobile Emissionen 

Dies bezieht sich auf Emissionsquellen, die nicht an einen 

festen Standort gebunden sind, wie beispielweise im Ver-

kehr. 

Q 

Quartiersentwicklung 

Die ganzheitliche Planung und Umsetzung von Maßnah-

men zur Verbesserung der Lebensqualität und Nachhaltig-

keit in einem Stadtviertel oder Wohngebiet. 

Quellverkehr 

Quellverkehr oder ausstrahlender Verkehr, der innerhalb 

eines betrachteten Gebiets beginnt, und außerhalb endet.  
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R 

Reduktionspfad 

Eine Strategie oder ein Plan zur schrittweisen Verringerung 

von Treibhausgasemissionen über einen bestimmten Zeit-

raum. 

Regenerativ 

Regenerativ bezieht sich auf Prozesse und Systeme, die 

sich selbst erneuern, wiederherstellen oder regenerieren 

können. Im Bereich der Nachhaltigkeit geht das Konzept 

über die bloße Erhaltung des Status quo hinaus und zielt 

darauf ab, positive Wirkungen zu erzeugen.  

Resilienz 

Die Fähigkeit eines Systems, Störungen zu widerstehen o-

der sich von ihnen zu erholen. 

Restbudget/CO₂-Budget 

Die noch verbleibende Menge an CO₂, die emittiert wer-

den kann, ohne bestimmte Klimaziele zu verfehlen. Es dient 

als Orientierung für die notwendige Geschwindigkeit und 

das Ausmaß der Emissionsreduktionen. 

S 

Stadt der kurzen Wege 

Ein Stadtplanungskonzept, das darauf abzielt, die tägli-

chen Wege der Bewohner*innen zu minimieren, indem 

Wohnen, Arbeiten, Einkaufen und Freizeitaktivitäten räum-

lich eng miteinander verknüpft werden. 

Stationäre Emissionen 

Bezieht sich auf ortsfeste Emissionsquellen wie Gebäude, 

Industrieanlagen oder Kraftwerke. 

Strommix, Bundesstrommix 

Die Zusammensetzung der Stromproduktion aus verschie-

denen Energiequellen, z.B. erneuerbare Energien, Kohle, 

Gas (auf Bundesebene). Der Strommix beeinflusst direkt 

die CO₂-Intensität des verbrauchten Stroms. 

Suffizienz 

Neben Effizienz und Konsistenz ein grundlegender Ansatz 

im Klimaschutz, der auf die Reduzierung des Ressourcen-

verbrauchs durch Veränderung von Lebensstilen und Kon-

summustern abzielt. Es geht darum, mit weniger auszu-

kommen, ohne an Lebensqualität einzubüßen. 

Spezifische THG-Emissionen 

Die Menge an Treibhausgasemissionen pro Kopf oder pro 

Einheit einer bestimmten Aktivität. Sie ermöglichen Ver-

gleiche zwischen verschiedenen Regionen oder Sektoren 

und helfen bei der Identifizierung von Reduktionspotenzia-

len. 

Systemisch 

Ein ganzheitlicher Ansatz, der die Wechselwirkungen zwi-

schen verschiedenen Teilen eines Systems berücksichtigt, 

anstatt sie isoliert zu betrachten. 

T 

Territorialprinzip 

Ein Konzept, bei dem Emissionen dem geografischen Ge-

biet zugerechnet werden, in dem sie entstehen, unabhän-

gig von der Herkunft der verursachenden Aktivitäten. 

Treibhausgas-Bilanzierung 

THG steht für Treibhausgase. Die THG-Bilanzierung ist die 

Erfassung und Berechnung der Treibhausgasemissionen 

einer Organisation, eines Produkts oder einer Aktivität. 

Top-Down 

Ein Ansatz, bei dem Entscheidungen oder Strategien von 

höheren Ebenen (z.B. Regierung) nach unten weitergege-

ben werden. 

Transitverkehr 

Verkehr, der durch ein Gebiet hindurchfährt, ohne dort zu 

beginnen oder zu enden. 

V 

Vorkette 

Bezieht sich auf alle Prozesse und Aktivitäten, die vor der 

eigentlichen Nutzung eines Produkts oder einer Dienstleis-

tung stattfinden, einschließlich Rohstoffgewinnung und 

Produktion.
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W 

Wärmeflächendichte 

Ein Maß für die Wärmemenge, die pro Flächeneinheit in 

einem bestimmten Gebiet benötigt oder erzeugt wird. 

Wichtig für die Planung von Wärmeversorgungssystemen. 

Wärmemix 

Der Wärmemix ist die Zusammensetzung verschiedener 

Energiequellen und Technologien zur Wärmebereitstel-

lung, einschließlich fossiler Brennstoffe, erneuerbarer Wär-

mequellen und Fernwärme.  

Wärmenetze 

Infrastruktursysteme zur Verteilung von Wärme, oft in Form 

von Heißwasser oder Dampf, an mehrere Gebäude oder 

ganze Stadtteile. Wärmenetze können eine effiziente und 

umweltfreundliche Alternative zu individuellen Heizungs-

systemen darstellen. 

Z 

Zielverkehr 

Verkehr, der in einem betrachteten Gebiet endet, aber au-

ßerhalb der Betrachtungsgrenze seinen Ausgangspunkt 

hat.  

ABKÜRZUNGSVERZEICHNIS 
BEK 2030 Berliner Energie- und Klimaschutzpro-

gramm 2030 

BezVG  Bezirksverwaltungsgesetz 

BISKO  Bilanzierungs-Systematik Kommunal 

BSR  Berliner Stadtreiningung 

BVG  Berliner Verkehrsbetriebe 

BVV  Bezirksverordnetenversammlung 

CCS Carbon Capture and Storage (CO₂-Ab-

scheidung und -Speicherung) 

CH₄  Methan 

CO₂  Kohlendioxid 

CO₂-eq CO₂-Äquivalente (berücksichtigt die un-

terschiedlichen Treibhauspotenziale der 

verschiedenen Gase) 

EW  Einwohner*in 

EWG Bln  Berliner Klimaschutz- und Energiewende-

gesetz 

GEG  Gebäudeenergiegesetz 

GHD  Gewerbe, Handel, Dienstleistung 

Ifeu Institut für Energie- und Umweltforschung 

Heidelberg 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate 

Change (UN-Weltklimarat) 

KAK  Klimaanpassungskonzept 

KS  Klimaschutz 

MWh  Megawattstunde 

N₂O  Lachgas 

ÖPNV  Öffentlicher Personennahverkehr 

SenBJF Senatsverwaltung für Bildung, Jugend 

und Familie 

SenWEB Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie 

und Betriebe 

SF₆  Schwefelhexafluorid 

SRU  Sachverständigenrat für Umweltfragen 

t  Tonne 

THG  Treibhausgas 

TK  Teilkonzept, Teilkonzepte 

UGK Ausschuss für Umwelt- und Naturschutz, 

Grünflächen und Klimaschutz 

WPG  Wärmeplanungsgesetz 

VwB  Verwaltung von Berlin 
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ANHANG 

ANHANG 1 LISTE DER VERWALTUNGSINTERNEN AKTEURSGE-

SPRÄCHE 

Handlungsfeld Amt/Fachbereich Datum 

Energie und Gebäude 

 

Stadtentwicklungsamt, FB Unterer Denkmalschutz 22.11.2023 

Stadtentwicklungsamt, FB Vermessung 16.10.2023 

Stadtentwicklungsamt, Klimateam 16.02.2024 

Stadtentwicklungsamt, Fachbereich Erhaltungs-

gebiete 
22.05.2024 

Stadtentwicklungsamt, Klimabeauftragte 08.08.2024 

Bezirk als Vorbild 

Umwelt- und Naturschutzamt 15.08.2024 

Facility Management 19.10.2023 

Facility Management, Planungsteam 20.11.2023 

Facility Management, weitere Einzelgespräche 

23.05.2024 

05.06.2024 

30.07.2024 

Mobilität 

Fachbereich Öffentlicher Raum 14.09.2023 

Fachbereich Straße 31.10.2023 

Fachbereich Öffentlicher Raum 06.02.2024 

Gruppenleitung Mobilitätswende 06.03.2024 

Konsum und Gesellschaft 

Straßen und Grünflächenamt, Abfallkoordination 
03.09.2023 

16.10.2024 

Bezirkliches Bündnis für Wirtschaft und Arbeit 

Friedrichshain-Kreuzberg 
20.09.2023 

Umwelt- und Naturschutzamt, Umweltbildung 26.09.2023 

Wirtschaftsförderung 07.10.2024 

Handlungsfeldübergreifend 

Wirtschaftsförderung 
25.04.2024 

26.08.2024 

Sozialraumorientierte Planungskoordination (SPK) 30.07.2024 

Planungs- und Koordinierungsstelle Gesundheit 

(QPK) 
30.07.2024 

 

Dabei handelt es sich nicht um eine abschließende Liste aller Gespräche, sondern lediglich um die Kerngespräche, 

die im Rahmen der Erstellung des Klimaschutzkonzeptes stattgefunden haben.  
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ANHANG 2 ÜBERSICHT VON AKTEUREN IM BEZIRK  

 
Abbildung 19 Stakeholdergrafik Xhain (Darstellung ]init[) 
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ANHANG 3 BISKO-BILANZIERUNG (METHODIK) 

Endenergiebasiertes Territorialprinzip gemäß BISKO-Methodik 

Die methodische Basis der Bilanzierung stellt die Bilan-

zierungs-Systematik Kommunal (BISKO-Standard) dar. 

Dieser wurde federführend durch das Institut für Ener-

gie- und Umweltforschung Heidelberg (ifeu) entwickelt 

und hat sich als die deutschlandweit anerkannte Me-

thodik für das Erstellen kommunaler Energie- und THG-

Bilanzen etabliert (Hertle et al., 2019). Im Erstellungs-

prozess wurde ein besonderes Augenmerk auf einen 

Mittelweg zwischen einer möglichst hohen Aussage-

kraft und einem vertretbaren Aufwand in der Datener-

hebung gelegt. Dabei empfiehlt es sich die Bilanzie-

rung unter Zuhilfenahme einer dafür entwickelten Soft-

warelösung vorzunehmen. Hier wurde dafür der Klima-

schutz-Planer verwendet, der vom Klima-Bündnis e.V. 

betrieben wird.  

Die Grundprinzipien des BISKO-Standards sind in der 

folgenden Darstellung visualisiert (siehe Abbildung 20). 

Grundlegend wird ein Territorialprinzip verwendet. 

Dementsprechend ist der Bilanzraum identisch zu der 

kommunalen Verwaltungsgrenze und es werden fol-

gend nur die Endenergieverbräuche und Emissionen in-

nerhalb dieser erfasst. Damit stellt die BISKO-Methodik 

einen grundlegend anderen Ansatz dar als beispiels-

weise personen- oder unternehmensbezogene Bilan-

zierungen (Verursacherbilanzen), bei denen das Erfas-

sen von Energieverbräuchen unabhängig von deren 

Ort ist. 

 
Abbildung 20 Grundprinzipien des BISKO-Standards (Darstellung mellon, basierend auf Hertle et al. (2019)) 

Innerhalb der Verwaltungsgrenzen werden alle Ener-

gieverbräuche auf Ebene der Endenergie erfasst. Dies 

ist genau jene Energie, die vor Ort zur Verfügung steht 

und zum Beispiel als Stromverbrauch genutzt und an 

einem Zähler erfasst wird. In der Erfassung des End-

energieverbrauchs findet demnach noch keine Bewer-

tung über die Aufwände für die Bereitstellung der End-

energie statt. In Vorbereitung für diese Bewertung wird 

jedoch bei der Erfassung der Endenergieverbräuche 

möglichst genau zwischen den Energieträgern differen-

ziert. Die folgende Auflistung zeigt all jene Energieträ-

ger, nach denen in der BISKO-Methodik unterschieden 

wird. 
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Gruppierung Energieträger 

Strom gesamt Strom, Heizstrom 

Gas fossil gesamt Erdgas, Flüssiggas 

Heizöl Heizöl 

Sonstige Fossile gesamt Braunkohle, Steinkohle, sonstige Konventionelle 

Nah- und Fernwärme Nahwärme, Fernwärme 

Energieträger erneuerbar 
Biogas, Biomasse, Solarthermie, sonstige Erneuerbare, Umweltwärme (Wärme-

pumpen & Abwärme) 

Kraftstoffe fossil Benzin fossil, Diesel fossil, komprimiertes Erdgas, Flüssiggas 

Kraftstoffe erneuerbar Biobenzin, Diesel biogen, komprimiertes Biogas 

Flugtreibstoff Kerosin 

Tabelle 2 Energieträger in der BISKO-Methodik 

Das Korrigieren um Effekte, wie ein Wirtschaftswachs-

tum oder Witterungseinflüsse, ist innerhalb der Metho-

dik nicht möglich. Besonders im Bereich der Wärme-

versorgung fand vor Einführung des BISKO-Standards 

häufig eine Witterungskorrektur des Endenergiever-

brauchs statt, um den Einfluss unterschiedlicher warmer 

Jahre zu berücksichtigen. Wenngleich dies mit Blick auf 

beispielsweise einzelne Gebäude weiterhin sinnvoll er-

scheint, bezieht sich die BISKO-Bilanz auf die real ge-

messenen Energieverbräuche und setzt keinen theore-

tischen Witterungskorrekturfaktor an. Im Rahmen der 

Interpretation der Ergebnisse kann dennoch die Witte-

rungskorrektur zu Rate gezogen werden. Dies ist im 

Rahmen des Konzepts erfolgt. 

Verbrauchssektoren 

Im Rahmen der Erfassung der Endenergieverbräuche 

findet weiterhin eine Zuweisung nach den zugrundelie-

genden Verbrauchssektoren statt. Dabei wird folgend 

differenziert: 

Sektor Beschreibung 

Private Haushalte Verbräuche der privaten Haushalte für die Bereitstellung von Raumwärme und 

Warmwasser sowie den Betrieb elektrischer Geräte 

Industrie Verbräuche des verarbeitenden Gewerbes (Industrie und verarbeitendes Hand-

werk) durch Unternehmen des produzierenden Gewerbes mit 20 und mehr Be-

schäftigten 

Kommunale bzw. bezirkliche 

Einrichtungen 

Verbräuche durch öffentliche Einrichtungen des Bezirks (zum Beispiel Rathaus, 

Verwaltung, Schulen, Kindertagesstätten) 

Gewerbe, Handel und Dienst-

leistungen (GHD) 

Braunkohle, Steinkohle, sonstige Konventionelle 

Verkehr Verbräuche durch Motorisierten Individualverkehr (MIV), Öffentlichen Personen-

nahverkehr (ÖPNV), Güterverkehr, Flugverkehr 

Tabelle 3 Verbrauchssektoren gemäß BISKO 

Diese Zuweisung nach Verbrauchssektoren erfüllt den 

Zweck einer erhöhten Aussagekraft hinsichtlich des Zu-

standekommens der lokalen Energieverbräuche. Auch 

können somit konkretere Aussagen zu einzelnen Trends 

innerhalb der Bilanz getroffen werden und auf Basis 

dieser sowohl zukünftige Entwicklungen prognostiziert 

als auch Maßnahmen entwickelt werden. In Abhängig-

keit der lokalen Datenlage kann unter Umständen nicht 

zwischen den Sektoren Industrie und Gewerbe unter-
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schieden werden. In diesem Fall bietet sich eine zusam-

menfassende Darstellung unter der Bezeichnung Wirt-

schaft an. Für den Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg 

wurde aufgrund fehlender Daten zur Differenzierung 

diese Variante gewählt. 

 

Bilanzierung des Verkehrssektors 

Häufig wird weiterhin der Begriff stationäre Energiever-

bräuche verwendet. Innerhalb der BISKO-Logik be-

schreibt dies die Summe aller Verbräuche der Sektoren 

Private Haushalte, Industrie, Kommunale Einrichtungen 

sowie GHD. Als zweiter Teilbereich steht dem also le-

diglich noch der Verkehr beziehungsweise die Mobilität 

gegenüber. Vor der Einführung des BISKO-Standards 

wurde der Verkehrssektor häufig in einem Verursacher-

prinzip bilanziert. Aus diesem Grund stellt die folgende 

Darstellung noch einmal gesondert die Anwendung 

des BISKO-Prinzips im Verkehrssektor dar. Darin wird 

deutlich, dass all jene zurückgelegten Wege des Tran-

sit-, Ziel- und Quellverkehrs, die innerhalb der Verwal-

tungsgrenzen stattfinden, in die Bilanz eingehen. Nicht 

erfasst sind jedoch beispielsweise Flugreisen, die von 

den Bewohner*innen des Bezirks unternommen wer-

den, jedoch weder innerhalb der Verwaltungsgrenzen 

starten noch enden. 

 
Abbildung 21 BISKO-Prinzip im Sektor Verkehr, Hertle et al. (2019) 

Grundsätzlich wird im Rahmen des BISKO-Bilanzierung 

vorwiegend das Verkehrsmodell TREMOD (Transport 

Emission Modell), welches vom ifeu-Institut entwickelt 

und fortgeschrieben wird, angewandt. Es bildet den 

Energieverbrauch des motorisierten Verkehrs in 

Deutschland ab und stellt gleichzeitig Emissionsfakto-

ren für alle Verkehrsmittel zur Verfügung. Dieses Modell 

enthält keine Daten auf Bezirksebene und kann folglich 

nicht angewandt werden. Alternativ wurde ein spezifi-

sches Modell für die Berliner Bezirke verwendet. Alle 

weiteren Details zum Vorgehen für die Verkehrsbilan-

zierung (Methodik und Datengrundlage) finden sich im 

Teilkonzept Mobilität wieder. 

 

Berechnung der THG-Emissionen 

Nach Erfassung aller oben genannter Endenergiever-

bräuche im Bilanzraum wurden die davon ausgehen-

den Emissionen berechnet. Wie in beiden vorherigen 

Abbildungen dargestellt, wird hierbei die Vorkette der 

Endenergiebereitstellung beachtet. Zu dieser gehören 

unter anderem die Förderung, der Transport oder die 

Bereitstellung der Anlagentechnik, die zum Bereitstel-

len der Endenergie notwendig ist. 



 

52 

Die Berechnung der Emissionen erfolgt durch eine Mul-

tiplikation des Endenergieverbrauchs je Energieträger 

mit dessen entsprechendem Emissionsfaktor. Diese 

Emissionsfaktoren sind in der BISKO-Methodik verein-

heitlicht und werden durch den Klimaschutz-Planer zur 

Verfügung gestellt (originäre Quelle: GEMIS). Sie bil-

den je Energieträger den Einfluss der Vorkette ab und 

unterscheiden sich somit maßgeblich, je nachdem wie 

effizient und emissionsarm die Versorgung je Energie-

träger erfolgt. Fossile Energien weisen somit tendenzi-

ell höhere, erneuerbare Energien deutlich niedrigere, 

Emissionsfaktoren auf. Nachfolgend sind die relevan-

ten Emissionsfaktoren für den Bereich der Wärmever-

sorgung aufgeführt. 

Energieträger 
Emissionsfaktor 

[tCO2-eq/MWh] 
Prozessbezeichnung 

Steinkohle 0,438 Kohle Brikett Heizung DE (Endenergie) 

Braunkohle 0,411 Braunkohle Brikett Heizung DE (Lausitz/Rhein) 

Heizöl 0,318 Öl-Heizung DE (Endenergie) 

Flüssiggas 0,276 Flüssiggasheizung-DE (Endenergie) 

Erdgas 0,247 Gas Heizung Brennwert DE (Endenergie) 

Solarthermie 0,025 Solarkollektor Flach DE 

Biomasse 0,022 Holz Pellet Holzwirt. Heizung 10 kW (Endenergie) 

Tabelle 4 Emissionsfaktoren der Wärmeversorgung gemäß BISKO-Standard 2021 

Mit Blick auf die erneuerbaren Energieträger ist auffal-

lend, dass sie nicht einen Emissionsfaktor von Null auf-

weisen. Dies ist darin zu begründen, dass auch zu-

nächst Energie aufgewandt werden muss, um beispiels-

weise einen Solarthermie-Kollektor herzustellen, zu in-

stallieren und zu betreiben. Infolgedessen ist der Emis-

sionsfaktor der Solarthermie größer als Null, jedoch 

noch immer deutlich geringer als bei einer fossilen 

Wärmeversorgung. 

Nachfolgend ist die Entwicklung des Emissionsfaktors 

des Bundesstrommix ab 1990 dargestellt. Die Werte 

ab 2013 sind die für den Bilanzzeitraum relevanten 

Emissionsfaktoren. Die lokale Stromerzeugung wird le-

diglich als eine Zusatzinformation zum Bundesstrommix 

dargestellt, findet in der BISKO-Bilanz aber keine wei-

tere Beachtung. Dies hat zu Teilen auch Einfluss auf 

den Wärmebereich, da hier die Energieträger Heiz-

strom und Umweltwärme (Wärmepumpen) maßgeblich 

vom Emissionsfaktor des Stromes abhängig sind. 

Jahr 
Emissionsfaktor 

[tCO2-eq/MWh] 
Jahr 

Emissionsfaktor 

[tCO2-eq/MWh] 

1990 0,872 2015 0,600 

1995 0,791 2016 0,581 

2000 0,709 2017 0,554 

2005 0,702 2018 0,544 

2010 0,614 2019 0,478 

2013 0,633 2020 0,429 

2014 0,620 2021 0,472 

Tabelle 5 Emissionsfaktoren der Stromversorgung laut BISKO, 2021 
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Das abschließende Ergebnis der BISKO-Bilanz stellen 

die spezifischen THG-Emissionen dar. Für diese wer-

den die ermittelten Emissionen auf die Bevölkerung in 

den Verwaltungsgrenzen bezogen, sodass ein Ver-

gleich mit überregionalen Benchmarks und somit eine 

Einordnung des Bilanzergebnisses möglich wird. Bei 

Vergleichen ist jedoch stets auf die zugrundeliegende 

Bilanzierungsmethodik zu achten. So sind beispiels-

weise die Ergebnisse des CO2-Rechners des Umwelt-

bundesamtes nicht direkt mit den Ergebnissen einer 

BISKO-Bilanz vergleichbar, da in diesen beispielsweise 

ein Verursacherprinzip angewandt wird. 

Datengrundlage der Bilanzierung 

Als Basis der BISKO-Bilanz wurden möglichst viele Da-

ten etabliert, die bundesweit verfügbar sind. Diese wer-

den direkt durch die Bilanzierungs-Software Klima-

schutz-Planer zur Verfügung gestellt Folgend sind 

diese kommunen-spezifischen Vorgabedaten aufge-

führt. 

Bezeichnung Datenquelle 

Bevölkerungsstand Statistisches Landesamt 

Haushaltsgrößen Zensus 2011 

Gebäude nach Baujahr und Heizungsart Zensus 2011 

Wohnflächen Zensus 2011 

Endenergieverbräuche des verarbeitenden Gewer-

bes auf Kreisebene 

Statistisches Landesamt 

Gradtagszahl des Bilanzjahres DWD; IWU 

Gradtagszahl des langjährigen Mittels DWD; IWU 

Tabelle 6 Kommunenspezifische Vorgabedaten des Klimaschutz-Planers 

Bezüglich der Daten im stationären Bereich gibt es ei-

nige Vorgabedaten im Klimaschutz-Planer, der Groß-

teil an Daten ist jedoch lokal zu erheben. Dabei gilt es 

grundsätzlich möglichst lokal direkt gemessene End-

energieverbräuche, so wie sie beispielsweise Netzbe-

treiber erfassen, zu verwenden. Für den Fall, dass diese 

Daten nicht vorhanden sind, müssen Lücken durch An-

nahmen für die fehlenden realen Endenergieverbräu-

che anhand passend gewählter Herleitungen getroffen 

werden. Hierbei sind die lokalen Begebenheiten mög-

lichst genau abzubilden. 

Um diese Thematik in Form von Zahlen fassen zu kön-

nen, wird in dem BISKO-Standard die Datengüte als 

Faktor eingeführt. Diese kann Werte in einer Skala von 

1 (höchste Datengüte) bis 0 (geringste Datengüte) an-

nehmen und muss jedem erhobenen Endenergiever-

brauch mitgegeben werden. Die nachstehende Ta-

belle gibt eine Übersicht zu den möglichen Werten der 

Datengüte. Eine Einschätzung über die Aussagekraft 

der gesamten Bilanz ist anhand des nach dem End-

energieverbrauch gewichteten Mittelwerts aus den je-

weiligen Multiplikationen von Endenergieverbrauch 

und zugeordneter Datengüte möglich. Für die Bilanz im 

Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg fällt dieser Wert im Be-

reich von 0,8 bis 0,9 aus und weist damit auf eine aus-

sagekräftige Bilanz hin. Die Ursache dieser hohen Da-

tengüte begründet sich vor allem mit dem hohen Anteil 

der leitungsgebundenen Energieversorgung, die als re-

gionale Primärdaten mit der Datengüte 1,0 vorliegen. 

Datengüte Beschreibung Wert 

A regionale Primärdaten 1 

B Hochrechnung regionaler Primärdaten 0,5 

C regionale Kennwerte und Statistiken 0,25 

D bundesweite Kennzahlen 0 

Tabelle 7 Definition der Datengüte im BISKO-Standard 
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Die leitungsgebundenen Energieträger Erdgas, Strom 

und Nah-/Fernwärme bilden die Basis für die Bilanzie-

rung des stationären Bereiches. Für diese wurden eine 

Reihe von Informationen bei lokalen und regionalen 

Datenlieferanten, wie zum Beispiel den Netzbetreibern 

für Gas, Strom und Fernwärme sowie die Bezirksver-

waltung für die Energieverbrauchsdaten der bezirkli-

chen Liegenschaften.  

Eine typische Datenquelle für den Bereich der nicht-lei-

tungsgebundenen Energieträger zur Wärmeversor-

gung stellen die Informationen der Schornsteinfeger 

dar. Im Rahmen dieser Bilanzierung lagen diese je-

doch nicht vor, sodass Annahmen auf Basis berlinwei-

ter Daten sowie einer Auswertung nach Bezirken aus 

dem Jahr 2005 getroffen werden mussten. In Kombina-

tion mit den Angaben (Energieträgerverteilung Haus-

halte sowie GHD) aus der Berliner Energiebilanz des 

Länderarbeitskreises wurde je Sektor ein Verteilungs-

schlüssel der einzelnen nicht-leitungsgebundenen 

Energieträger im Verhältnis zum bekannten Erdgasver-

brauch gebildet. 

Eine vollständige Übersicht der für die Bilanz verwen-

deten Datenquellen, die über die Vorgabedaten des 

Klimaschutz-Planers hinausgehen, zeigt nachfolgende 

Tabelle. 

Datenquelle Inhalt Datengüte 

NBB Netzgesellschaft Berlin-

Brandenburg mbH & Co. KG 

(Bezug über Energieatlas Berlin) 

Gasabsatz gesamt (2012 – 2022), Sektorenverteilung anhand 

der Verteilung der Ergebnisse einer Wärmebedarfsanalyse 

abgeleitet 

1,0 

Stromnetz Berlin GmbH 

(Bezug über Energieatlas Berlin) 

Stromabsatz gesamt und nach Sektoren, Stromverbrauch 

Wärmepumpen und Nachtspeicherheizungen, eingespeiste 

Strommengen nach Energieträger (2012 – 2018 & 2020 – 

2022) 

1,0 

Vattenfall Wärme Berlin AG 

(Bezug über Energieatlas Berlin) 

Fernwärmeabsatz gesamt Verbundnetz (2012 – 2022), THG-

Emissionsfaktor Verbundnetz, Sektorenverteilung anhand der 

Verteilung der Ergebnisse einer Wärmebedarfsanalyse abge-

leitet 

1,0 

Bezirksamt Friedrichshain-Kreuz-

berg 

EWS 

Strom- und Wärmeverbrauche nach Energieträgern der be-

zirklich genutzten Gebäude 

1,0 

Energieatlas Berlin & Solarplan 

Mastercity 
Installierte Kollektorfläche Solarthermie 

0,5 

Energiebilanz Berlin des Länder-

arbeitskreises Energiebilanzen 

Energieverbräuche von Braunkohle, Heizöl, Flüssiggas, Solar-

thermie und Biomasse entsprechend lokaler Anzahl an Feuer-

stätten und im Verhältnis zum Erdgasverbrauch (differenziert 

nach Sektoren Haushalte und GHD) 

0,25 

Tabelle 8 Datengüte der erhobenen Daten  
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ANHANG 4 VORGEHEN SZENARIENANALYSE 

Restbudgetansatz 

Die Ableitung eines globalen CO2-Restbudgets aus 

den Zielen des Pariser Klimaabkommens ist möglich, 

da die globale Erderwärmung ungefähr linear mit der 

gesamten Menge der ausgestoßenen CO2-Emissionen 

seit Beginn der Industrialisierung steigt. Gleichzeitig ist 

die Beziehung zwischen den Gesamtemissionen und 

der Erderwärmung von Unsicherheiten geprägt. Folg-

lich wird das abgeleitete CO2-Budget mit einer Wahr-

scheinlichkeit beschrieben. Es handelt sich dabei um 

die Wahrscheinlichkeit, dass die Einhaltung dieses 

Budgets dazu führt, die festgelegte Temperaturgrenze 

trotz vorhandener Unsicherheiten nicht zu überschrei-

ten. 

Zur Herleitung eines lokalen Restbudgets wurde zu-

nächst der methodische Ansatz des Sachverständigen-

rates für Umweltfragen (SRU) der Bundesregierung, mit 

welchem aus den globalen Restbudgets des IPCCs na-

tionale Werte abgeleitet werden (siehe Tabelle im An-

hang), herangezogen. Die Ableitung von nationalen 

CO2-Budgets erfolgt anhand von Bevölkerungsantei-

len, sodass mit dem Ansatz eine gerechte globale Ver-

teilung der Restbudgets angestrebt wird (SRU, 2022). 

Gleichzeitig ist jedoch anzumerken, dass die Methodik 

nicht berücksichtigt, dass für die bisherigen THG-Emis-

sionen vorwiegend der globale Norden verantwortlich 

ist (Deutsches Institut für Urbanistik et al., 2023; SRU, 

2022).  

 

Abbildung 22 Ableitung eines nationalen Restbudgets (SRU, 2022) 
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Für den nächsten Schritt zur Ableitung eines realisti-

schen, deutschlandweit fair verteilten Restbudgets für 

den Bezirk Friedrichshain-Kreuzbergs gilt es, die un-

gleiche Verteilung des Emissionsaufkommens einiger 

Sektoren in Deutschland zu beachten.  

So weisen beispielsweise in Deutschland einige Städte 

und Gemeinden überdurchschnittlich hohe Ver-

kehrsemissionen auf, insbesondere, wenn dort Auto-

bahnabschnitte verlaufen. Oft werden diese Emissio-

nen im Verkehrssektor jedoch durch Ballungsgebiete 

jenseits der Gemeinde verursacht. Auch Berlin stellt ein 

solches Ballungsgebiet dar, wobei im Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg selbst keine Autobahn innerhalb der 

Bezirksgrenzen vorhanden ist. Um dieser ungleichen 

Verteilung innerhalb Deutschlands bei der Ermittlung 

des lokalen Restbudgets gerecht zu werden, wird für 

den Sektor Verkehr für die Verteilung des Restbudgets 

der deutschlandweite Durchschnitt der aktuellen Emis-

sionen angenommen, der höher als der im Bezirk ermit-

telte Wert ausfällt (siehe Abbildung 23), und somit einen 

negativen Effekt auf das zur Verfügung stehende Rest-

budget für den Bezirk hat. Ähnlich verhält es sich im 

Sektor Wirtschaft, insbesondere bei der Industrie. 

Große Unternehmen sind ungleichmäßig verteilt, 

wodurch einzelne Kommunen und Bezirke einen außer-

ordentlich hohen THG-Ausstoß pro Kopf besitzen. Um 

auch dies fair auszugleichen, wird hier dasselbe Vertei-

lungsprinzip verwendet, und der Ausstoß des Bezirks 

anhand des deutschlandweiten Durchschnitts der THG-

Emissionen angepasst. 

Dahingegen ist im Sektor private Haushalte das Her-

anziehen lokaler Bilanzierungsergebnisse sinnvoll, da 

Faktoren wie weniger Wohnraum pro Kopf, ein höherer 

Anteil von Mehrfamilienhäusern und Blockbebauung, 

besser gedämmte Häuser oder ein erneuerbarer Wär-

memix lokal beeinflussbar sind und einen direkten Be-

zug zu den pro Kopf Emissionen zulassen. 

Für den Bezirk ergibt sich folgendes Bild: 

 
Abbildung 23 Emissionsverteilung zur Berechnung eines lokalen Restbudgets (Darstellung mellon) 

Aufbauend auf der dargelegten Anpassung des Wir-

kungsraums wird das lokale Restbudget prozentual ge-
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kürzt. D.h. dem Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg wer-

den lediglich 58 %22 des initialen lokalen Restbudgets 

zugeschrieben.  

Ziel der Klimaneutralität und verbleibende Restemissionen 

Die Definition von Klimaneutralität bleibt methodisch 

und technologisch uneinheitlich. Insbesondere die 

Frage, wie viele Restemissionen im Jahr 2045 akzep-

tabel sind, ist noch offen. Gemäß der BISKO-Methodik, 

welche die Vorkette der jeweiligen Endenergieträger 

berücksichtigt, wird immer ein kleiner Rest an THG-

Emissionen verbleiben, da auch erneuerbare Energie-

träger durch die Produktion der Anlagen einen Fußab-

druck haben. Weiterhin befinden sich Technologien zur 

Speicherung von Kohlenstoff (Carbon Capture and 

Storage – CCS)23 aktuell noch in der Erprobung und 

Diskussion. Eine Aussage, ob und wann die Technolo-

gie in der Breite Anwendung finden kann, ist aktuell 

noch nicht seriös möglich. Im Rahmen des Klima-

schutzszenarios wird zunächst angestrebt 2045 mög-

lichst nicht mehr als 0,5 t/EW zu emittieren.  

Im Rahmen des Klimaschutzszenarios des Bezirks wird 

für 2045 ein Ziel von maximal 0,5 t CO₂/EW ange-

strebt, was einer Gesamtemission von maximal 1,37 

Mio. t CO₂ für Berlin entspricht. Damit liegt das Szena-

rio unter den Zielen des Berliner EWG von 1,46 Mio. t 

CO₂ im Jahr 2045. 

  

                                                           

22 Die 58 % ergeben sich aus dem Anteil der bezirklichen 

Emissionen (mittlerer Balken) am angepassten Wirkungsraum 

(rechter Balken).  
23 CCS ist eine Technologie zur unterirdischen Speicherung 

von CO2. Dabei kann das zu speichernde ⁠CO2 ⁠ beispielsweise 

aus fossilen Energieversorgungsanlagen, industriellen Pro-

zessen oder direkt aus der Atmosphäre stammen. Durch die 

dauerhafte Speicherung wird zur CO2-Reduktion beigetra-

gen (Klett, 2013). 
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ANHANG 5 ERGEBNISSE DER BILANZIERUNG 

 
Abbildung 24 Vergleich der spezifischen THG-Emissionen im Sektor private Haushalte (Darstellung mellon)

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Bezirk Marzahn-Hellersdorf 1,7 1,5 1,5 1,5 1,4

Bezirk Mitte 1,6 1,5 1,5 1,4 1,4

Deutschland 2,8 2,4 2,4 2,4 2,4 2,3 2,2 2,1 2,1

Bezirk Pankow 2,2 1,9 2,0 2,0 2,0 1,8 1,7 1,7 1,8 1,6

Bezirk F'hain-Kreuzberg 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,4 1,6 1,5
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Abbildung 25 Prognose notwendige Entwicklung des Wärmemixes detailliert; Sonstige: Biogas, Biomasse, Braunkohle, Flüssiggas, Heizstrom und Wasserstoff (Darstellung mellon)  


